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Dies ist ein die Vorlesung zum Steuerstrafrecht begleitendes Skript. Es ersetzt 

kein Lehrbuch. Wenn Sie ein solches suchen, das zudem noch erschwinglich ist, 

greifen Sie auf das Steuerstrafrecht von  Rolletschke (vgl. die nachfolgende 

Literaturübersicht) zurück. Sie finden darin alle Wünsche erfüllt, die dieses 

Skript offen lässt. Für die Richtigkeit  der in diesem Skript  vertretenen 

Rechtsansichten, soweit sie von der h. M., so es eine solche gibt, abweichen, 

übernimmt der Verf. keine Garantie, insbesondere nicht dafür, dass sie jemals 

die Zustimmung der Rechtsprechung finden werden. Vorhandene Fehler zu 

erkennen, daran arbeitet der Verf. beständig. Insofern betrachtet er das 

dauernde Bemühen, nicht den Erfolg, als geschuldet.  
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Zur Einführung: Webel, Steuer und Studium, Beilage 2006, Nr. 3, S. 1 ff.; Feltes/Gehm, 

Steuer und Studium 2008, 19 

 

 

Kohlmann, Steuerstrafrecht mit Ordnungswidrigkeitenrecht und Verfahrensrecht, 

Loseblatt-Kommentar in zwei Bänden, zit.: Kohlmann 

 

FGJ, Steuerstrafrecht mit Steuerordnungswidrigkeiten und Verfahrensrecht, 

7. Aufl., 2009; zit.: FGJ 

  

 

Ohne diese beiden ĂGroÇenñ kommen Sie nicht aus, wenn Sie Steuerstrafrecht betreiben. 

Günter Kohlmann ist Ordinarius an der Universität Köln und Mitherausgeber der wistra, FGJ 

ist begründet von dem ehemaligen Ministerialdirigenten im Bundesfinanzministerium der 

Finanzen Franzen, hieß früher Franzen/Gast/Samson. Die Bearbeitung von Samson hat 

nunmehr dessen Schüler Wolfgang Joecks, Ordinarius an der Universität Greifswald, 

übernommen. Beide Werke sind nicht nur dogmatisch fundiert, sondern profitieren auch von 

der praktischen Tätigkeit ihrer Verfasser. Kohlmann hat in vielen Verfahren verteidigt, und 

auch der FGJ gewinnt durch die praktische Erfahrung seiner Verfasser. Im Kohlmann finden 

Sie die Entscheidungen nicht nur zitiert, sondern teilweise auch auszugsweise wiedergegeben, 

was den Umgang mit der Rechtsprechung bedeutend erleichtert. Die fortlaufenden 

Ergänzungslieferungen halten den Kommentar auf dem neusten Stand. Eine Würdigung von 

Kohlmann zum 70. Geburtstag finden Sie bei Samson, wistra 2003, 361. Die Festschrift für 

Kohlmann zum 70. Geburtstag ist in wistra 2005, 131 von Park besprochen. Günter 

Kohlmann ist am 1. 11. 2005 verstorben; vgl. den Nachruf von Brauns, wistra 2006, 1 ff.; 

Hirsch und Salditt, StuW 2006, 197 und 198. Der Kommentar wird nun von Hilgers-

Klautzsch, Kutzner, Matthes, Ransiek und Schauf weitergeführt. 
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 Zu FGJ passen die weiteren Schriften von Joecks, nämlich: 

 

Joecks, Steuerstrafrecht, 3. Aufl., 2003. Einführung in Skriptform anhand von 

Fällen; gut lesbar, vor allem mit vollständiger Falllösung (Tatbestand, 

Rechtswidrigkeit, Schuld), zit.: Joecks, Steuerstrafrecht;  

 

Joecks, Praxis des Steuerstrafrechts, 1998, eine zusammenfassende Darstellung 

von Problemen aus der Praxis; gut lesbar, anschaulich geschrieben, zit. 

Joecks; 

 

Bender, Das Zoll- und Verbrauchsteuerstrafrecht mit Verfahrensrecht, 

Loseblatt-Kommentar zum Zollstrafrecht (erkennbar schon am 

Ăzollgr¿nenñ Einband), verfasst von einem Insider: Peter Bender war 

zuletzt Finanzpräsident (Zoll) in Hamburg und hat sich nunmehr der 

aktiven Jurisprudenz, gleichsam als ĂRenegatñ zugewandt, hat die 

Seiten gewechselt, indem er Rechtsanwalt geworden ist. Der 

Kommentar hat bei weitem noch nicht die Verbreitung  gefunden, die er 

verdient. Wenn Sie in ihm lesen, benötigen Sie kein gesondertes 

Lehrbuch zum Zollrecht, denn alle strafrechtlich interessierenden Seiten 

dieses archaischen Rechtsgebiets sind im Bender verständlich erläutert. 

Durch die jährlichen Ergänzungslieferungen ist der Kommentar stets 

auf dem neuesten Stand. Den Verfasser finden Sie im  Skript auch des 

öfteren zitiert, denn er tritt durch prägnante Entscheidungsanmerkungen 

und Aufsätze hervor. Bender hat auch die zollstrafrechtliche 

Kommentierung in dem unten erwähnten Handbuch Müller -

Gugenberger/Bieneck  übernommen. 

                                   Besprechung der 19. Aufl. (zum 40-jährigen Jubiläum des Werks) durch 

Harms, ZfZ 2008, 277. 

                                   Seit der 20. Aktualisierung  2009 in neuer Bearbeitung von Möller  und 

Retemeyer.  

 

Nicht zu vergessen die Kommentierung des Steuerstrafrechts in der Sammlung von  

Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, Loseblatt-Kommentar in mehreren 

Bänden. 

 

 

Hübschmann/ 

Hepp/Spitaler, Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung, Loseblatt-Kommentar. Zit.: 

HHS-Bearbeiter. 

 

Klein , Franz, Abgabenordnung, Kommentar, 9. Aufl. 2006, der in der Bearbeitung 

von Gast-de Haan  eine zusammenfassende Darstellung des 

Steuerstrafrechts enthält;   

 

Lippross, Otto- Basiskommentar Steuerrecht, Loseblattkommentar, enthält zum  

Gerd,                Steuerstrafrecht die konzise, das Wesentliche erfassende Darstellung 

von Seibel. 

 

Randt, Karsten,     Der Steuerfahndungsfall ï Beratung und Verteidigung in Steuerstraf- 

                                   Sachen, 2004. Gute Ergänzung zu FGJ. 
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Leitner/Toifl  (Herausg.),         Steuerstrafrecht International, 2007; 

 

Dannecker (Herausg.) Steuerstrafecht in Europa und den Vereinigten Staaten, 2007. 

 

 

Hin und wieder müssen Sie zu Spezialliteratur über das Zollrecht greifen, dann empfiehlt 

sich  

 

Witte/Wolffgang , Lehrbuch des europäischen Zollrechts, 4. Aufl. 2003.  

 

 Für das Verbrauchsteuerrecht finden Sie nichts Vergleichbares 

gegenüber dem Kurzlehrbuch von  

 

Peters/Bongartz/ Verbrauchsteuerrecht, 2. Aufl. 2007; ein  Kurzlehrbuch, in dem Sie die 

Fragen 

Schröer-Schallen- zum Verbrauchsteuerrecht nachlesen können, die etwa bei der Lektüre 

berg, des Bender noch offen bleiben sollten.  

 

Als systematische Darstellung des Steuerstrafrechts einschließlich des Verfahrensrechts  

empfehlen sich die strafrechtlichen Kapitel in  

 

Tipke/Lang, Steuerrecht, 20. Aufl. 2009, Steuerstrafrecht bearbeitet von  Roman 

Seer. Hier finden Sie, wie bei dem Standard des Tipke/Lang nicht 

anders zu erwarten, die großen Linien und Zusammenhänge dogmatisch 

fundiert, aber gleichwohl gedrängt und verständlich aufgezeigt. Zu 

jedem Problem wird auf weiterführende Literatur (insbesondere 

zahlreiche Dissertationen) hingewiesen. Wenn Sie diese Kapitel von 

Seer wirklich durcharbeiten, haben Sie das Ziel des Kurses erreicht.  

 

Pädagogisch wertvoll sind die Kurzlehrbücher:  

 

Bilsdorfer/Weyand, Steuerstraf- und Steuerordnungswidrigkeitenrecht, Fälle und Lösungen, 

1993 (pädagogisch geglückte Einführung anhand von Beispielen). 

 

 

Lammerding/Hackenbroch, Steuerstrafrecht, 8. Aufl. 2004, das durch die Vielzahl  

                                   von Beispielsfällen und gedrängte, aber sehr anschauliche Darstellung  

                                   besticht. Zit.: LH; 

 

Mösbauer, Steuerstraf- und Steuerordnungswidrigkeitenrecht (einschließlich 

Steuer- und Zollfahndung), 2. Aufl. 2000 (fundierte Einführung mit 

zahlreichen Hinweisen auf weiterführende Literatur). 

 

Rolletschke,              Die             Steuerhinterziehung,     3. Aufl. 2009; kompakte, gut lesbare 

Darstellung  (materielles und Verfahrensrecht); Bespr. der 1. Aufl. 

durch Weyand, wistra 2005, 254, der 2. Aufl. durch Minoggio, wistra 

2008, 216.  Wenn Sie eine. sehr eingängige Darstellung, die vor allem 

auf dem neuesten Stand ist,  anschaffen wollen, dann greifen Sie zu 

diesem Buch. Es lohnt sich. 
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Rönnau/Samson,    Wirtschaftsstrafrecht aus Sicht der Strafverteidigung. 1. Aufl. 2003, 

Sammlung von  Seminararbeiten, Fall 14 befasst sich mit 

Steuerstrafrecht; Besprechung durch Hellmann, wistra 2004, 254. 

 

Wer sich mit Verfahrensrecht befasst, kommt an der Osnabrücker Habilitationsschrift von 

Hellmann (aus der Schule Achenbach) nicht vorbei: 

 

Hellmann, Das Neben-Strafverfahrensrecht der Abgabenordnung, 1995. Sie finden 

hier eine kritische Bestandsaufnahme des Steuerstrafverfahrensrechts; 

an diesem Werk sehen Sie, was eine wirkliche Monographie ist. Hier 

wird nichts ungeprüft übernommen, kein Stein bleibt auf dem andern. 

Das ist das Steuerstrafverfahren aus einem Guss. - Hellmann ist auch 

Bearbeiter - zusammen mit Rüping u.a.- des steuerstrafrechtlichen 

Teils bei HH (vgl. oben). -Zit.: Hellmann. 

 

 

Daneben gibt es Handbücher für die Praxis: 

 

Achenbach/   Beraterbuch des Steuer- und Wirtschaftsstrafrechts, Loseblatt-Ausgabe; 

Wannemacher,  

 

Bilsdorfer/Greck/  Handbuch für das Steuerstraf- und Bußgeldverfahren, 3. Aufl. 1994; 

Naumann,    
 

Bornheim/   Steuerfahndung ï Steuerstrafverteidigung, 2. Aufl. 2003; 

Birkenstock,  
 

von Briel/ Steuerstrafrecht, herausgegeben vom DAV, 2. Aufl., 2001 (sowohl als  

Ehlscheid, Nachschlagewerk als auch als Einführung hervorragend geeignet); 

 

Flore/Dörn/ Steuerfahndung und Steuerstrafverfahren, 3. . Aufl. 2002; 

Gillmeister,  

 

 

Gast-de Haan, Handbuch des Steuerstrafrechts 2001 und folgende Jahre, Schriften des 

Deutschen wissenschaftlichen Steuerinstituts der Steuerberater und 

Steuerbevollmächtigten e. V., bearbeitet von der Kommentatorin von 

FGJ, Brigitte Gast-de Haan; hier finden Sie die jeweilige ĂTagesformñ 

des Gesetzes, zumindest in dem betreffenden Jahr, soweit nicht schon 

wieder geändert; dieselbe Verfasserin hat auch den strafrechtlichen Teil 

in dem AO-Kommentar von Klein (s. o.) bearbeitet. 

 

Hild/Hild                   Im Fadenkreuz der Steuerfahnder, 2. Aufl. 2004; 

 

Krekeler/  

Tiedemann/ 

Ulsenheimer/ 

Weinmann, Handwörterbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, Loseblatt-

Ausgabe, leider seit einiger Zeit nicht fortgeführt, enthält wertvolle 

Stichwortsammlungen zu einzelnen Begriffen. 
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Kuhn/Weigell            Steuerstrafrecht (aus der Reihe Strafverteidigerpraxis), 2005, bespr. 

durch Wirtz , ZIS 2006, 54 und Kudlich , HRRS 2006, 217 

 

Leise/Cratz/Dietz, Steuerverfehlungen, Kommentar zum materiellen Straf- und 

Ordnungswidrigkeitenrecht sowie zum Straf- und Bußgeldverfahren in 

Steuersachen; nunmehr fortgeführt von Rolletschke/Kemper; 

Besprechung durch Klapdor , wistra 2004, 216. 

 

Müller -Gugen- 

berger/Bieneck, Wirtschaftsstrafrecht. Die Gesamtdarstellung enthält auch das 

Steuerstrafrecht, 4. Aufl., 2006; kompakte Bearbeitung von Küster und 

Bender; Bespr. der 2. Auflage durch Dannecker, wistra 2002, 216; 

                                                                   4.  Auflage durch Kudlich , ZIS 2007, 192. 

Müller/Wabnitz , Wirtschaftskriminalität, 4. Aufl., 1997; Bespr. durch Neuhaus, GA 

2002, 356; 

 

Quedenfeld/ 

Füllsack, Verteidigung in Steuerstrafsachen, 3. Aufl., 2005; 

 

Simon/Vogelberg, Steuerstrafrecht, 2. Aufl.  2007; eine kompakte aber gleichwohl gut 

verständliche und pädagogisch geglückte Darstellung. Der Verfasser 

Vogelberg war lange Jahre als Richter mit Steuerstrafsachen befasst 

und hat sich - insofern vergleichbar mit Bender - als Anwalt der 

reizvollen aktiven Jurisprudenz zugewandt. Von Vogelberg finden Sie 

ebenfalls Ausführungen zum Steuerstrafrecht in der ZAP und in dem 

von der Fernuniversität Hagen herausgegebenen Skript Steuerstrafrecht 

(Teile hiervon sind kostenlos herunterzuladen); 

 

Volk (Hrsg.)    Verteidigung in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, Münchener 

Anwaltshandbuch, bespr. durch Bock, ZIS 2008, 227; 

 

Wabnitz/Janovsky, Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, 3. Aufl. 2007; 

Steuerstrafrecht bearbeitet von Kummer  und Rödl, Zollstrafrecht von 

Wamers; bespr. durch Hecker, ZIS 2007, 483; 

 

 

Wannemacher, Steuerstrafrecht, 5. Aufl., 2004; Bespr. durch Rolletschke, wistra 2005, 

20. 

 

 

Zu Spezialthemen, beispielsweise zur Fahndung, gibt es besondere Literatur, beispielsweise 

 

Reiß,  Besteuerungsverfahren und Steuerstrafverfahren 1987; 

 

Streck, Die Steuerfahndung, 3. Aufl., 1996; seit der 4. Aufl. 2006 

Streck/Spatschek, Bespr. durch Weyand, wistra 2007, 95; 

 

Vogelberg           Durchsuchung und Beschlagnahme (im Lichte des Grundgesetzes, im 

Spiegel der Rechtsprechung, unter Hervorhebung steuerstrafrechlicher 

Aspekte), 2005; 
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Wamers/Fehn            Handbuch Zollfahndung, 2006, bespr. von Wegner, wistra 2008, 18 

 

 

 

Spezialzeitschriften, in denen Sie steuerstrafrechtliche Aufsätze und Rechtsprechung finden:: 

 

AW-Prax (Außenwirtschaftliche Praxis) mit zollstrafrechtlichen Beiträgen von Bender 

DStR (Deutsches Steuerrecht) 

DStZ (Deutsche Steuer- Zeitung) enthält u. a. Zeitschriftenübersichten von Rolletschke 

KÖSDI (Kölner Steuerdialog) 

NStZ (Neue Zeitschrift für Strafrecht), enthält speziell Rechtsprechungsberichte von Harms 

(der jetzigen GenBAnwältin, früheren Vorsitzenden des damals für 

Steuerstrafsachen zuständigen 5. Strafsenats in Leipzig) Harms/Jäger 

bzw. neuerdings von Jäger (seinerzeit Mitglied 5. Strafsenats und jetzt 

des 1. (nunmehr für Steuerstrafsachen zuständigen) Strafsenats des 

BGH)  

PStR (Praxis Steuerstrafrecht) 

RIW (Recht der Internationalen Wirtschaft) 

Stbg (Die Steuerberatung), enthält Rechtsprechungsübersichten von Rolletschke 

SteuerStud (Steuer und Studium) 

StRR (SrafRechtsReport), veröffentlicht auch steuerstrafrechtliche Entscheidungen mit 

Anmerkungen 

StuW (Steuer und Wirtschaft) 

wistra (Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht) mit Zeitschriftenübersichten von 

Hardtke und  zollstrafrechtlichen Aufsätzen von Bender 

ZfZ (Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern), darin zollstrafrechtliche Aufsätze von 

Bender 

Aufsätze, Übersichten und Zusammenstellungen finden Sie in den NWB (Neue 

Wirtschaftsbriefe), Fach 13, und in der ZAP (Zeitschrift für die 

Anwaltspraxis), Fach 21. 

 

Bemerkenswerte Dissertationen: 

 
Ute Maria 

von der Aa  Die steuerstrafrechtliche Behandlung des einkommenslosen Ehegatten 

bei der Zusammenveranlagung, 2002; 

 

Jochen Bachmann Vorsatz und Rechtsirrtum im Allgemeinen Strafrecht und im 

Steuerstrafrecht, 19   (Kieler Dissertation); 

 

Frank Hardtke  Steuerhinterziehung durch verdeckte Gewinnausschüttung, 1995 

(Greifswalder Dissertation); 

 

Isabella Maria von 

der Heide Tatbestands- und Vorsatzprobleme bei der Steuerhinterziehung nach § 

370 AO (Bochumer Dissertation 1986); 

 

Jens Lohmar    Steuerstrafrechtliche Risiken typischer Bankgeschäfte (Potsdamer 

Dissertation); Bespr. durch Löwe-Krahl , wistra 2003, 136; 
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Hans- Jürgen Lütt  Das Handlungsunrecht der Steuerhinterziehung, 1988 (Kieler 

Dissertation); 

 

Sven Menke               Die Bedeutung des sog. Kompensationsverbots in § 370 AO (Diss. 

Hannover 2004); Bespr. durch Wegner, wistra 2005, 413; 

 

Asmus Mihm                  Strafrechtliche Konsequenzen verdeckter Gewinnausschüttungen 

(Diss. Köln 1997 betreut von Kohlmann); 

 

Dorothee Nöhren      Die Hinterziehung von Umsatzsteuer, 2005, Bespr. durch Rolletschke, 

wistra 2006, 14; 

 

Ulf  Schillhorn          Hinterziehung von Körperschaftsteuer (Kieler Dissertation); Bespr. 

durch Rolletschke, wistra 2003, 55; 

 

Sandra Schindhelm    Das Kompensationsverbot im Delikt der Steuerhinterziehung, 2004; 

Bespr. durch Wegner, wistra 2005, 413; 

 

Olaf Schmechel         Zufallsfunde bei Durchsuchungen im Steuerstrafverfahren,  2004; 

Besprechung durch Park, wistra 2005453; 

 

Sabine Witte       Gibt es eine Steuerhinterziehung nach einer vollendeten 

Steuerhinterziehung? (Kieler Dissertation); Bespr. durch Wegner, 

wistra 2005, 94; 

 

Martin Wulf  Handeln und Unterlassen im Steuerstrafrecht, 2001 (Kieler 

Dissertation); Besprechung durch Rolletschke, wistra 2008, 255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Einleitung 
 

 

 

 

Motto :  Überlasst das Strafrecht nicht den Steuerrechtlern, 

aber liefert das Steuerrecht auch nicht den 

Strafrechtlern aus! 
 

 Lit .: Vormbaum/Hild , Grundlagen des Strafrechts und des Steuerrechts, Skript der 

Fernuniversität Hagen, steht auf deren homepage zum Herunterladen zur Verfügung. 

 

Grundsätzliches: 
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ñAs long as self-reporting remains the basic pattern for the preparation of ... tax  returns, the 

temptation will exist for the unsupervised taxpayer to falsify his return. Consequently, the 

government will continue to ferret out tax cheaters and punish them appropriately.ò(Harry 

Graham Balter, Tax fraud and evasion, 5. Aufl. 1982, I.01). Mit andern Worten: je weniger 

die Steuerverwaltung kontrolliert und stattdessen auf das Strafrecht setzt, desto eher bleibt Ihr 

Arbeitsplatz als Rechtsbeflissener im Steuerstrafrecht erhalten.  Nicht jeder Pflichtige ist 

nämlich der Auffassung von Mr. Justice Oliver Wendell Holmes, der sagte: ĂI like to pay 

taxes. With them I buy civilization.ñ 1 In der Tat hebt ihn dies in olympische Höhen, wie 

Balter ausführt.  

 

Das führt zu der Frage nach dem Sinn des Steuerstrafrechts. 

 

Das Steuerstrafrecht wirkt ï wie jedes Strafrecht ï durch Sanktionen. Die Sanktionsdrohung 

soll die Einhaltung einer Verhaltensnorm erzwingen. Jeder Sanktionsnorm liegt eine 

Verhaltensnorm zugrunde, so z. B. im Fall der §§ 211 ff. StGB ("wer einen anderen tötet, 

wird bestraft") die Verhaltensnorm: du sollst nicht töten. Im Fall des § 370 AO ("wer Steuern 

hinterzieht, wird bestraft" die Veraltensnorm: du sollst nicht Steuern hinterziehen. Nun ist die 

Sanktion nicht immer das beste Mittel, um ein bestimmtes Verhalten zu erzwingen. In 

manchen Fällen ist die Sanktion sogar sinnlos. Wenn Sie Flugzeugabstürze durch Bomben 

von Selbstmordattentätern verhindern wollen, nützt eine entsprechende Strafdrohung schon 

deshalb nichts, weil  der Attentäter bei Gelingen der Tat  tot ist und bei Misslingen die 

Strafdrohung für den Versuch ihn nicht an der Tat hindert. Also bleibt hier nur eins: nicht 

Sanktion nach der Tat, sondern Kontrolle vor dem Flug. Beim Steuerrecht scheint sich die 

entsprechende Erkenntnis noch nicht durchgesetzt zu haben. Hier setzt der Staat auf die 

abschreckende Wirkung des Strafrechts. Dabei wissen wir noch nicht einmal, warum 

Menschen Normen beachten ï erst recht nicht, warum sie sie brechen (Kerner , zit. nach 

Schwind, Kriminologie, 17. Aufl. 2007, § 9, TZ 1 (S. 162)). Dem Steuerstrafrecht scheint  

der Gedanke zugrunde zu liegen, der Täter stelle eine Kosten/Nutzen-Analyse auf: je höher 

die Sanktionsdrohung, desto höher das Vermeidungsbemühen potentieller Täter. Das Bild des 

homo oeconomicus wird auf das Strafrecht übertragen, man tut so, als ob der Steuerkriminelle 

wie ein Kaufmann Risiko und Gewinnmöglichkeiten gegeneinander abwäge. Die Wirklichkeit 

lehrt anderes. Manche "Hinterziehungen" werden regelrecht "ohne Sinn und Verstand" 

begangen, "einfach so, aus dem hohlen Bauch", in der Hoffnung, nicht einmal in der 

fundierten Erwartung, nicht entdeckt zu werden. Konsequenz: Sanktion wirkt nur, wenn 

Entdeckung sicher, darum bedarf es der nachträglichen Kontrolle. Ist das so, fragt es sich, 

warum dann erst nachträglich kontrolliert und nicht vorab verhindert wird.  

 

Beispiel: Die Umsatzsteuer, ein Massengeschäft der Verwaltung. Sie verlockt zur 

Erschleichung der Vorsteuer, ohne dass dem Staat die Umsatzsteuer zufließt. Wäre 

sichergestellt, dass die Vorsteuer erst dann erstattet wird, wenn die Umsatzsteuer in der 

Staatskasse ist, würden die Täter nicht etwa durch eine Sanktion vor der Steuerhinterziehung 

abgeschreckt, vielmehr wäre die Hinterziehung a priori unmöglich.  

 

Im Zivilrecht hatte der Gesetzgeber vor Jahrzehnten den richtigen Gedanken bei Einführung 

der Registersperre. Die Handelsgesellschaften hatten die Verpflichtung, bestimmte 

Eintragungen vorzunehmen. Kamen sie dem nicht nach, hatten sie insofern ein Problem, als 

im Handelsregister bis zur Erfüllung dieser Auflagen nichts eingetragen wurde: Erst die 

Angaben, dann weitere Eintragungen mit der Folge, dass die Gesellschaften in  bestimmten 

Bereichen lahmgelegt waren, sofern sie der gesetzlichen Auflage  nicht nachkamen. 
                                                           
1
  Zit. nach Balter, I, O1. 
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Irgendwann waren sie auf Registereintragungen angewiesen und mussten dann zwangsläufig 

die gesetzlichen Auflagen erfüllen. Gegenwärtig wird das Strafrecht als Büttel des 

Steuerrechts missbraucht. Was bei der Veranlagung "verhudelt" wird, soll in Gestalt des 

Strafverfahrens aufgearbeitet werden.  

 

Vertiefend: Verf., "Klassik oder Funktionalismus im Strafrecht", Anwaltsblatt 1999, 621 ff., 

und Fschr. Schwind, 2006, 491 (zu A, die kriminologische Ausgangslage).  

 

 

 

Was ist Steuerstrafrecht, Steuerrecht oder Strafrecht oder beides?  

 

In der deutschen Sprache entscheidet bei zusammengesetzten Wörtern immer die letzte 

Bezeichnung ¿ber die Gattungszugehºrigkeit: Menschenaffen sind Affen, ein ĂAffenmenschñ 

ist ein Mensch. Steuerstrafrecht ist Strafrecht, und zwar nicht Ăauchñ, sondern ausschlieÇlich. 

Es ist nur vom Steuerrecht geprªgt, hat also Ăsteuerrechtliche Z¿geñ. Überholt ist die 

Auffassung, Steuerstrafrecht sei Bestandteil des Steuerrechts, und das Steuerstrafverfahren ein 

verlängertes Besteuerungsverfahren (so z. B. Mattern , DStZ 1957, 97 und ZStW 1955, 365 

ff.). Das Steuerstrafrecht hat sich von einem vernachlässigten "enfant naturel" des 

Steuerrechts  ï nicht zuletzt dank der Kommentierungen von Kohlmann, Joecks und Bender ï 

zu einem legitimierten Abkömmling des Strafrechts entwickelt.  

 

Wir unterscheiden: 

 

Materielles                                  Strafrecht                                           formelles 

 

Das Ob                                                                                                     Das Wie 

 

BGB                                                                                                          ZPO, GVG 

StGB                                                                                                         StPO, GVG 

AO (ergänzend) StGB                                                                              AO (ergänzend) StPO 

 

 

Sie kennen die Unterscheidung aus dem Zivilrecht. Das materielle Recht bestimmt, ob 

jemandem ein Anspruch zusteht, das formelle, wie er durchgesetzt wird. So regeln die 

Vorschriften des BGB z. B., unter welchen Voraussetzungen der Verkäufer vom Käufer den 

Kaufpreis, der Vermieter vom Mieter den Mietzins verlangen kann. Wie Verkäufer, Mieter 

usw. ihre Ansprüche durchsetzen können, bei welchem Gericht sie klagen, wie sie 

vollstrecken können , ergibt sich aus der Zivilprozeßordnung und den sonstigen Gesetzen, die 

das Verfahrensrecht enthalten, wie etwa dem Gerichtsverfassungsgesetz. Entsprechend 

bestimmen die materiellrechtlichen Strafrechtsgesetze, ob ein Verhalten strafbar ist, ob es also 

einen ĂStraftatbestandñ erf¿llt, und die Strafprozessordnung und das ¿brige Verfahrensrecht, 

ob und wie der staatliche Strafanspruch verwirklicht wird. Das materielle Recht enthält das 

Ăobñ, das formelle das Ăwieñ. 

 

Kernstrafrecht und Nebenstrafrecht 

Als Kernstrafrecht bezeichnen wir das im Strafgesetzbuch (StGB) niedergelegte Strafrecht, 

mitunter auch nur die im Besonderen Teil des StGB kodifizierten, die sog. Ăklassischenñ 

Straftatbestände. Nebenstrafrecht ist das in Gesetzen außerhalb des StGB enthaltene 

Strafrecht, enger gefaßt, nur die in diesen Nebengesetzen enthaltenen Straftatbestände. 

Bestrafung nach dem "Nebenstrafrecht" kann in den Folgen einschneidender sein als 
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Bestrafung nach Bestimmungen des "Kernsstrafrechts". Steuerstrafrecht ist Nebenstrafrecht, 

weil es nicht im StGB, sondern in der AO und anderen Steuergesetzen steht. Es wird gesagt, 

die Verzahnung des Nebenstrafrechts mit den ihm zugrunde liegenden außerstrafrechtlichen 

Regelungen, also etwa die Prªgung desāSteuerstrafrechts durch das Steuerrecht, stehe seiner 

Aufnahme in das StGB entgegen.
2
 Diese Erwägungen haben den Gesetzgeber nicht gehindert, 

beispielsweise die Insolvenzdelikte trotz deren Verzahnung mit der Insolvenzordnung, den 

Tatbestand der Angestelltenbestechung trotz dessen Verzahnung mit dem Gesetz gegen den 

unlauteren Wettbewerb  in das StGB aufzunehmen.  

 

Legalitätsprinzip und Opportunitätsprinzip  

Ersteres (der Gesetzmäßigkeitsgrundsatz) verpflichtet die StA zur Aufnahme der 

Ermittlungen, sofern tatsächliche Anhaltspunkte für ein strafbares Verhalten vorliegen (§ 152 

II StPO), und zur Anklageerhebung bei hinreichendem Tatverdacht (§ 170 I StPO). Letzteres 

steht im Gegensatz hierzu, bedeutet aber nicht ein Handeln nach reinen 

Zweckmäßigkeitserwägungen, sondern nach pflichtgemäßem Ermessen. Ausfluß des 

Opportunitätsprinzips sind die  Bestimmungen über die Einstellung des Verfahrens, geregelt 

in den §§ 153 ï 154 e StPO. 

 

Parteiprozeß und Untersuchungsprozeß 

 

Im Parteiprozeß stehen sich Ankläger und Angeklagter ï etwa wie im Zivilprozeß -  als 

Parteien gegenüber, so im anglo-amerikanischen Strfprozeß; im Inquisitionsprozeß wird von 

Amts wegen ermittelt (untersucht). 

 

 

Die Gesetzesmethode: Allgemeiner  und Besonderer Teil 

 

Der Allg. Teil zieht vor die Klammer, was für den gesamten nachgestellten Besonderen Teil 

gilt. So arbeiten das BGB, das StGB, die Prozeßordnungen und die meisten Gesetze von 

einigem Umfang, auch die AO. 

  

 

Straftat ist 

 

das vorsätzliche                           vollendete                            täterschaftliche  

 

                                              Begehungsdelikt 

 

Auf dieses "Musterdelikt", den "Prototyp", ist die Fassung der Straftatbestände in der Regel 

zugeschnitten. Gegenstücke sind: 

 

zum vorsätzlichen das fahrlässige, vgl. § 15 StGB: strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, 

wenn nicht das Gesetz fahrlässiges ausdrücklich mit Strafe bedroht. 

 

Zum vollendeten: das im Versuchsstadium steckengebliebene. 

 

Zum täterschaftlichen: das als Teilnahme an der Tat eines andern begangene. 

 

                                                           
2
  Baumann/Weber/Mitsch, Strafrecht Allg. Teil, 11. Aufl. 2003, § 3, TZ 79 
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Zum Begehungsdelikt: das durch Unterlassung gegangene, vgl. § 13 StGB: wer es unterläßt, 

einen tatbestandsmäßigen Erfolg abzuwenden, ist strafbar, wenn er rechtlich dafür einzutreten 

hat, daß der Erfolg nicht eintritt... 

 

 

Strafbar ist 

 

menschliches Handeln (also nicht das von Tieren oder juristischen Personen), 

 

das vom Gesetz generell mißbilligt wird, also 

 

     - einen gesetzlichen Tatbestand 

             - objektiv (nullum crimen sine lege) und 

             -  subjektiv erfüllt,  

     - nicht  durch Rechtfertigungsgründe gerechtfertigt  

 

und individuelll vorwerfbar (schuldhaft) ist.  Schuld ist 

 

     - ausgeschlossen bei mangelnder Einsichtsfähigkeit, vgl. § 20 StGB, Schuldunfähigkeit   

        wegen seelischer Störungen, § 19 StGB, Schuldunfähigkeit des Kindes, 

     - bei unvermeidbarem Verbotsirrtum, § 17 StGB. 

 

 

 

I.  Besteuerungsverfahren/Steuerstrafverfahren/Strafverfahren/Auswirkung auf das 

materielle Strafrecht/Vorfragenkompetenz 
 

 

 

 

 

 

 

1. Besteuerungsverfahren und Steuerstrafverfahren 

 

 

 

 

 

 

a) Der Nemo-Tenetur-Grundsatz im Verhältnis zur steuerlichen Mitwirkungspflicht  

 

 

Lit.: Rogall, Kohlmann- Festschrift 2003,  465; Joecks, daselbst, S. 451; Tipke, daselbst S. 

555; Böse, wistra 2003, 47;Jäger, NStZ 2005,552 (156 (zu V). 

Bild 1 
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Das Strafverfahren ist von dem aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 I, Art. 1 I 

GG) und dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 III GG) resultierenden Grundsatz  

 

 nemo tenetur se ipsum accusare (prodere) geprägt. 

 

Im Besteuerungsverfahren gelten dagegen Mitwirkungsgebote (§ 90 I AO, Pflicht zur 

wahrheitsgemäßen Offenbarung der für das Besteuerungsverfahren erheblichen Tatsachen; 

Vorlage von Urkunden, § 97 AO; Duldung von Zwangsmaßnahmen, § 328 AO; 

Mitwirkungspflichten insbesondere bei der Außenprüfung, § 200 AO). Zwischen beiden 

Grundsätzen besteht also ein Konflikt. Dieser könnte wie folgt gelöst werden (FGJ § 393, TZ 

5) durch: 

 

- Außerkraftsetzen von Mitwirkungspflichten, sobald ein strafrechtliches 

Ermittlungsverfahren eingeleitet ist oder Belastungsgefahr besteht; 

- Bestehenlassen der Mitwirkungspflichten, aber Verzicht auf Zwangsmittel; 

- Bestehenlassen von Mitwirkungspflichten und deren Erzwingbarkeit, indessen 

Schaffung eines strafrechtlichen Verwertungsverbots. 

 

Die Lösung des Konflikts ist verfassungsrechtlich geboten, jedoch steht der Weg dem 

Gesetzgeber offen, sofern das Ziel (Verbot des Zwangs  zur Selbstbelastung) erreicht wird. 

§ 393 AO kombiniert die beiden letzten Lösungsmöglichkeiten: 

 

Mitwirkungspflichten bleiben bestehen, aber der Einsatz von Zwangsmitteln bei 

Belastungsgefahr ist unzulässig. 

 

§ 393 I AO ist keine jederzeit revidierbare Großzügigkeit des Gesetzgebers, sondern die 

Beachtung des verfassungsrechtlich gebotenen nemo-tenetur-Grundsatzes. Bedenklich ist 

indessen die Ausnahme des § 393 II 2 AO (FGJ § 393, TZ 10).  
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Fall 1: 

Für den Außenprüfer ergeben sich während der Prüfung deutliche Hinweise dafür, 

dass der Pflichtige nicht alle Einnahmen der Besteuerung unterworfen, sondern in 

erheblichem Umfang Schwarzgeld eingenommen hat, das er nicht über die Bücher 

laufen ließ. Es besteht der Verdacht der Verkürzung von Einkommen-, Umsatz- und 

Gewerbesteuer. Wie muss sich der Prüfer verhalten? 

 

 Steuerverfahrensrechtlich ergibt sich die Mitwirkungsverpflichtung des 

Pflichtigen aus § 200 AO. Hiernach hat der Steuerpflichtige bei der 

Feststellung der steuerlich erheblichen Sachverhalte mitzuwirken und 

Auskünfte zu erteilen usw. 

 

 Strafrechtlich kann demgegenüber die Mitwirkung des Pflichtigen nicht 

erzwungen werden, was aus § 393 I AO folgt: Im Besteuerungsverfahren sind 

Zwangsmittel unzulässig, wenn der Pflichtige dadurch gezwungen würde, sich 

selbst zu belasten. Das gilt stets, soweit gegen ihn wegen einer solchen Tat das 

Strafverfahren eingeleitet worden ist. Der Pflichtige ist hierüber zu belehren. Er 

ist dann Beschuldigter, aber gleichwohl weiterhin Steuerpflichtiger. Was hat 

Vorrang ? Die Mitwirkungs- und Auskunftspflicht oder das Recht, (faktisch) 

die Aussage zu verweigern ? 

 

 § 10 der Betriebsprüfungsordnung (BpO) bestimmt hierzu, dass der 

AuÇenpr¿fer die Ăf¿r die Bearbeitung dieser Straftat zustªndige Stelleñ zu 

unterrichten hat und die Ermittlungen (§ 194 AO) beim Pflichtigen erst 

fortgesetzt werden dürfen, wenn diesem die Einleitung des Strafverfahrens 

mitgeteilt worden ist. § 10 BpO verweist auf § 393 I AO. 

 

Die obersten Finanzbehörden der Bundesländer haben am 31. 8. 2009 in 

Übereinstimmung mit dem BMF einen Anwendungserlass zur Handhabung der 

in § 10 BpO geregelten Unterrichtungspflicht beschlossen (BStBl I 09, 829), 

um dem Prüfer die Bestimmung des Zeitpunkts zu erleichtern, in dem die 

Mitteilungspflicht gegenüber der Strafsachenstelle besteht, dazu Bach, PStR 

2009, 249; zu § 10 BPO allgemein Wegner, PStR 2009, 86. 

 

 

Die allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Betriebsprüfung (Betriebsprüfungsordnung) ist 

nicht Gesetz, sondern Verwaltungsvorschrift
3
. Ihr entspricht für den Zoll die Prüfungs-

Dienstanweisung VSF (Vorschriftensammlung der Bundesfinanzverwaltung) 1310 (dazu 

Bender, TZ 119 zu 3 b, Abs. 3). Für den Zoll sind die die Betriebsprüfung regelnden 

Bestimmungen durch Art. 78 ZK, wonach die Zollbehörden nach der Überlassung der Waren 

eine Überprüfung der Anmeldung vornehmen können, überlagert (Witt e/Wolffgang, S. 119). 

Die Prüfungs-DA für den Zoll enthält in den Abschnitten 22 bis 26 eine dem § 10 BpO 

entsprechende Regelung. 

                                                           
3
 Eine Verwaltungsvorschrift hat im Gegensatz zum Gesetz und zur Rechtsverordnung keinen Normcharakter, 

sondern ist nicht mehr als eine interne Anweisung an die Verwaltung. Werden Verwaltungsvorschriften 

tatsächlich praktiziert - was die Regel sein sollte - so kann ihnen Selbstbindungswirkung zukommen. 
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b) Die Ermittlungspflicht des Prüfers 

 

Bild 2 

 

 
 

 

§ 152  StPO: Die StA ist bei zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten ï das ist der 

ĂAnfangsverdachtñ ï verpflichtet (Legalitätsprinzip), wegen aller verfolgbaren Straftaten 

einzuschreiten (sofern nicht gesetzlich anderes bestimmt ist, Ausnahmen vom 

Legalitätsprinzip). 
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§ 163 I StPO: Die Behörden des Polizeidienstes haben Straftaten zu erforschen und alle 

keinen Aufschub gestattenden Anordnungen zu treffen, um die Verdunkelung zu verhüten. 

 

Das Gesetz könnte durch die Bestimmung des § 201 II AO zu der Ansicht verleiten, der 

Prüfer genüge seiner Verpflichtung, wenn er den Ăstrafrechtlichen Vorbehaltñ i. S. des 

§ 201 II AO ausspricht. Nach dieser Bestimmung Ăsoll der Steuerpflichtige darauf 

hingewiesen werden, dass die straf- oder bußgeldrechtliche Würdigung einem besonderen 

Verfahren vorbehalten bleibtñ. Die Praxis begnügt sich deshalb in vielen Fällen damit, dass in 

der Schlussbesprechung dieser Hinweis erteilt wird. Gleichwohl entspricht das nicht dem 

Gesetz, denn der Prüfer hat nach § 399 II  AO  bei Verdacht einer Steuerstraftat den 

Sachverhalt zu erforschen und alle unaufschiebbaren Anordnungen zu treffen, um die 

Verdunkelung der Sache zu verhüten. Die in § 399 II 2 AO erwähnten Maßnahmen kann er  

nach den für Ermittlungspersonen (bis 30. 9. 2004: Hilfsbeamte)   der Staatsanwaltschaft 

geltenden Vorschriften anordnen. Es kommt wegen § 399 II AO nicht darauf an, ob der 

Außenprüfer Ermittlungsperson der StA ist. 

 

Ermittlungspersonen der StA kraft Gesetzes sind  nach § 404 S. 2 AO die Beamten der 

Zoll- und Steuerfahndung. Im übrigen sind die Landesregierungen gemäß § 152 II 

GVG ermächtigt, durch Rechtsverordnung Ermittlungspersonen zu bezeichnen. Für 

NRW ist dies durch VO v. 30. 4. 1996 (GVBl NW, S. 180) geschehen.  

 

 

Für den Außenprüfer gilt das in § 399 II AO in Verb. mit §§ 385 I AO, 152 II, 160 I StPO 

niedergelegte Legalitätsprinzip. Auch wenn also für den Bereich mehrerer Finanzämter eine 

gesonderte Strafsachenstelle oder gar ein Finanzamt für Strafsachen und Steuerfahndung 

eingerichtet worden ist, so bleiben gem. Ä 399 II AO Ădas Recht und die Pflichtñ dieser 

Finanzbehörden unberührt, bei Verdacht einer Steuerstraftat den Sachverhalt zu erforschen 

und alle unaufschiebbaren Anordnungen zu treffen. Der Prüfer muss deshalb bei Bestehen 

eines Anfangsverdachtes auch selbständig alle strafrechtlichen Ermittlungs- und 

Sicherungshandlungen vornehmen (Bender, TZ 119 3 b, am Ende, und Hellmann, S. 365 

ff.). Er darf sich also nicht darauf beschränken, die Strafsachenstelle zu informieren, sondern 

muss selbst die erforderlichen Maßnahmen treffen. Nur so verträgt sich § 10 BpO mit dem 

Gesetz: Die Verwaltungsvorschrift darf keine Regelungen treffen, die vom Gesetz abweichen. 

Nur wenn das Vorgehen gem. § 10 BpO in der konkreten Situation die Erforschung der 

entdeckten Straftat sicherstellt, darf der Prüfer eigene Ermittlungsmaßnahmen i. S. von § 399 

II AO unterlassen. Insbesondere darf er dann nicht die Außenprüfung länger unterbrechen, 

wenn dadurch das Steuerstrafverfahren gefährdet  würde (Hellmann, S. 372 f.).  
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c) Strafrechtliche Verwertungsverbote 

 

 

Literat ur: Rogall, Kohlmann-Fschr., 2003, 465; Vogelberg, Durchsuchung und 

Beschlagnahme, S. 89 ff. (zu V)); Salditt, PStR 2008, 84 (zu den Liechtenstein-Fällen) 

 

Bild 3 

 

 
 

 

Wie wird nun die Außenprüfung weitergeführt? 

 

Angenommen: 

 

Fall 2: 

Der Außenprüfer will sich die Kooperationsbereitschaft des Pflichtigen nicht 

verscherzen und bittet ohne jede Belehrung um Aufklärung bezüglich der möglichen 
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Schwarzgeldeinnahmen. Der Pflichtige liefert nun Unterlagen, die ihn schwer 

belasten, indem sie bisher nicht erklärte Einnahmen tatsächlich bestätigen. Der Prüfer 

ermittelt jetzt selbst weiter. Das darf er, denn die Rechte der Finanzbehörde bleiben 

auch im Fall des § 387 II AO unberührt (§ 399 II AO). § 399 II AO entspricht insoweit 

§ 163 I StPO, der die entsprechenden Aufgaben der Polizei zuweist (Recht des ersten 

Zugriffs): Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes haben Straftaten zu 

erforschen und alle keinen Aufschub gestattenden Anordnungen zu treffen, um die 

Verdunkelung der Sache zu verhüten... . Die Erforschungspflicht beginnt, sobald die 

Finanzbehörde Kenntnis von Tatsachen hat, die einen Anfangsbedacht begründen. Der 

Prüfer darf also nicht nur, sondern er muss ermitteln. 

 

Wenn der Prüfer also selbst weiter ermittelt und den Pflichtigen um Aufklärung bittet, dann 

erfüllt das Auskunftsverlangen die Voraussetzung einer Vernehmung i. S. des § 163 a StPO 

(Hellmann, S. 375
4
). Der Pflichtige kommt als  Täter in Betracht, folglich ist es eine 

Beschuldigtenvernehmung. Ist das so, dann ergibt sich aber aus § 163 a IV StPO die 

Verpflichtung zur Belehrung:  

 

Bei der ersten Vernehmung des Beschuldigten durch Beamte des Polizeidienstes ist 

dem Beschuldigten zu eröffnen, welche Tat ihm zur Last gelegt wird. Im übrigen 

gelten § 136 I 2 - 4, II, III und § 136 a StPO. 

 

Dem Beschuldigten (Pflichtigen) wäre also richtigerweise zu eröffnen gewesen, welche Tat 

ihm zur Last gelegt wird, ferner hätte er über sein Aussageverweigerungsrecht belehrt werden 

müssen.  

 

Angenommen: 

 

Der Prüfer verfährt nach § 10 BpO und unterrichtet das Finanzamt für Strafsachen und 

Steuerfahndung. Dieses leitet ein Ermittlungsverfahren ein. In diesem Fall ergeben sich die 

Belehrungspflichten aus § 136 I StPO (über das Aussageverweigerungsrecht). Ferner gilt 

dann § 393 I 2 AO (Unzulässigkeit von Zwangsmitteln). 

 

Darüber hinaus folgt aus § 393 I 4 AO die Belehrungspflicht über die Unzulässigkeit von 

Zwangsmitteln bei Belastungsgefahr.  

 

Ein krasser Fall des Verstoßes gegen Belehrungspflichten liegt BGH vom 16. 6. 2005, 5 StR 

118/05, NJW 2005, 2723 = wistra 2005, 381, zugrunde. Nach Einleitung eines 

strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens leitet die Finanzbehörde eine Außenprüfung ein, ohne 

dem Pflichtigen die Einleitung des Ermittlungsverfahrens mitzuteilen (§ 397 III AO) und 

ohne ihn nach § 393 I AO zu belehren. Der BGH: Trotz Steuerstrafverfahrens durfte die 

Außenprüfung angesetzt werden, denn der Behörde steht es frei, ob sie strafrechtlich oder 

steuerrechtlich ermittelt; Außenprüfung (§ 193 AO) und Steuerfahndung (§  208 AO) 

schließen sich nicht aus. Aber der Prüfer hätte § 10 BpO (vgl. oben im Text) und § 393 I 2 

AO beachten müssen. Im konkreten Fall hatte die Revision des Angeklagten  deshalb keinen 

Erfolg, weil eine Verfahrensrüge nicht wirksam erhoben war. Obiter verneint der BGH 

allerdings auch die Beruhenseignung (§ 337 I StPO) der Verfahrensrüge, selbst wenn sie 

erhoben worden wäre. Die Entscheidung äußert sich ebenfalls zur Frage, ob eine 

                                                           
4
 Im Gegensatz zur StPO definiert die AO in § 397, wann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet ist. Das geschieht 

durch eine Maßnahme, die erkennbar darauf abzielt, gegen jemanden wegen einer Steuerstraftat strafrechtlich 

vorzugehen. Sie ist unabhängig von dem nach § 397 II AO erforderlichen Aktenvermerk (FGJ § 397, TZ 7). 
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rechtsfehlerhaft angeordnete Außenprüfung die Möglichkeit der Selbstanzeige verhindert, vgl.  

unten im Skript C I 14. 

 

Fazit: 

 

Die Belehrungspflichten sind in § 393 I 4 AO nur unvollkommen wiedergegeben, ergänzend 

müssen die Bestimmungen über das allgemeine Strafverfahren stets herangezogen werden.  

 

Lit.  Krekeler , PStR 1999, 230 

 

Aus § 393 AO folgt: 

 

Das Steuerstrafverfahren wird nach Strafverfahrensvorschriften, das Besteuerungsverfahren 

nach den hierfür geltenden Vorschriften  weitergeführt (§ 393 I 1 AO), letzteres aber ohne die 

Zulässigkeit von Zwangsmitteln bei Selbstbelastungsgefahr des Pflichtigen, § 393 I 2 AO. 

 

Folge bei Verstoß gegen Belehrungspflichten? 

 

 Frage des Verwertungsverbots, entsprechend § 136 StPO. Verstoß begründet 

grundsätzlich Verwertungsverbot, jedoch dann nicht, wenn feststeht, dass der 

Beschuldigte sein Recht zu schweigen ohne Belehrung gekannt hat oder wenn 

er in der Hauptverhandlung der Verwertung zugestimmt oder ihr nicht mehr 

widersprochen hat (BGHSt 38, 214, vgl. im einzelnen: Kleinknecht/Meyer-

Goßner § 136 TZ 20 ff.). Näheres D III 2. 

 

Entsprechendes muss auch für den Verstoß gegen § 393 AO gelten. Sie sehen also: Das  

Besteuerungsverfahren führt Sie zu den Problemen des Steuerstrafverfahrens und damit zur 

StPO.  

 

Lit.:  Braun, DStZ 01, 320; Thorsten Müller , DStZ 2001, 231; Bilsdorfer , PStR 

2001, 238 

 

Fälle: 

 

Im Fall 2 sind also die Auskünfte des Pflichtigen und die von ihm beigebrachten Unterlagen 

im Strafverfahren nicht verwertbar (ob sie im Steuerverfahren verwertbar sind, ist eine andere 

Frage, dazu unten unter g).  

 

Wie verhält es sich, wenn der Prüfer ein Ermittlungsverfahren einleitet und bei dieser 

Gelegenheit dem Pflichtigen sagt, dieser müsse, auch wenn ein Steuerstrafverfahren gegen ihn 

eingeleitet wird, wahrheitsgemäß aussagen und zur vollständigen Sachverhaltsaufklärung 

beitragen? 

 

Das ist nicht nur eine unrichtige Belehrung, sondern eine Täuschung nach § 136 a 

StPO, begründet ein Verwertungsverbot im Strafverfahren. 

 

Wie ist es, wenn der Prüfer die Belehrungspflicht selbst nicht kennt, die Belehrung unterlässt 

und (gutgläubig) den Pflichtigen im obigen Sinne Ăunterrichtetñ? 

 

Für eine Täuschung fehlt es am Vorsatz seitens des Prüfers, denn Täuschung setzt 

begrifflich voraus, dass derjenige, der die Erklärung abgibt, deren Unwahrheit kennt.  
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Letztlich spielt das aber keine Rolle, denn das Verwertungsverbot folgt aus § 136 

StPO. In den Fällen unrichtiger Belehrung brauchen wir also den § 136 a StPO nicht. 

Das Problem ist  seit BGHSt 38, 214 in diesem Sinne gelöst.:  

 

Ist der Vernehmung nicht der Hinweis vorausgegangen, dass es dem Beschuldigten 

freistehe, sich zu der Beschuldigung zu äußern, so dürfen Äußerungen, die der 

Beschuldigte in dieser Vernehmung gemacht hat, nicht verwertet werden. Anders, 

wenn der Beschuldigte sein Recht zu schweigen gekannt hat oder wenn der ï 

verteidigte oder durch das Gericht belehrte ï Beschuldigte der Vernehmung 

zugestimmt bzw. bis zu dem in § 257 StPO erwähnten Zeitpunkt (d.h. im Anschluss an 

die Beweiserhebung, die sich auf den Inhalt der ohne Belehrung abgegebenen Aussage 

bezieht) der Verwertung nicht widerspricht 

 

Teilt man die Auffassung des BGH nicht, dann kommt es freilich darauf an, ob eine 

Täuschung i. S. des § 136 a StPO vorliegt. Praktisch hat diese Frage heute ihre 

Bedeutung jedenfalls im Hinblick auf die Unterlassung von Belehrungspflichten 

verloren.  

 

Wie verhält es sich, wenn der Prüfer mit unverhältnismäßig hoher Schätzung, die jeder 

Beschreibung spottet, droht? 

 

Eine Schätzung ist grundsätzlich zulässig, vgl. § 162 AO. Indessen müssen natürlich 

die Voraussetzungen dieser Bestimmung vorliegen und insbesondere muss § 162 I 2 

AO beachtet werden. Es sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung 

von Bedeutung sind. Von Bedeutung sind auch die Umstände, die für die Höhe 

maßgebend sind. Das Finanzamt darf also nicht willkürlich schätzen, und die Drohung 

mit einer solchen Schätzung kann § 136 a StPO unterfallen. Wenn aber § 162 AO 

korrekt beachtet wird, scheidet unzulässiger Zwang aus. Die Ankündigung einer 

Schätzung, sofern diese gesetzmäßig erfolgt, ist keine Drohung i. S. des § 136 a StPO 

und auch kein Zwangsmittel i. S. des § 399 AO (zum Problem: Krekeler  PStR 1999, 

232). 

 

BGH vom 17. 3. 2005, 5 StR  328/04, wistra 2005, 228 = NStZ 2005, 517, hatte folgenden 

Fall zu entscheiden: Ein Strafverfahren wegen unrichtiger USt-Voranmeldungen ist 

eingeleitet. Nun erinnert das Finanzamt an die Abgabe der Jahreserklärung für dasselbe Jahr 

mit dem Hinweis auf Zwangsgeld und Schätzung. Der BGH verneint Täuschung nach § 136 a 

StPO "mangels Eignung", weil der Pflichtige  einerseits steuerlich beraten, andererseits bei 

Einleitung des Ermittlungsverfahrens ordnungsgemäß belehrt worden sei. Er sieht das 

Erinnerungsschreiben "allenfalls" als "unbeabsichtigte Irreführung". Das sind zwei 

unterschiedliche Erwägungen. Die Täuschung lässt sich schon mit der Begründung verneinen, 

dass § 136 a III 2 StPO  vor unabsichtlich hervorgerufenen Irrtümern nicht schützt, sondern 

nur vor Handlungen, die darauf abzielen, einen Irrtum zu erregen (vgl. Putzke/Scheinfeld, 

Strafprozessrecht, 1. Aufl. 2005, S. 97). Ein aus unrichtiger Belehrung resultierendes 

Verwertungsverbot scheitert an der fehlenden Eignung zur Irreführung. Wäre der Pflichtige 

im konkreten Fall nicht infolge steuerlicher Beratung und finanzamtlicher Belehrung 

"kundig", könnte aus dem Schreiben des Finanzamts ein Verwertungsverbot aus § 136 StPO 

hergeleitet werden, denn dies hängt nicht vom Täuschungsvorsatz des Belehrenden ab.  

 

d) Fernwirkung:  
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Schrifttum:  Christian Jäger, Beweisverwertung und Beweisverwertungsverbote im 

Strafprozess, 2003, S. 111 ff. 

 

Im Ausgangsfall legt der Pflichtige ohne vorherige Belehrung ein Geständnis ab. Darauf 

erwirkt die Finanzbehörde eine Durchsuchung und findet die inkriminierenden Quittungen, 

die alle Schwarzgeldeinnahmen belegen. 

 

Das Geständnis ist nicht verwertbar, gilt das auch für die Quittungen? 

 

Die amerikanische Lehre vom fruit of the poisonous tree ist von der deutschen h. M. 

nicht übernommen worden. 

 

Die Fernwirkung wird generell verneint, nur in Ausnahmefªllen, wenn Ăin grober Weise 

gegen Recht und Gesetzñ verstoÇen wurde, bejaht. Kritisch Vogelberg, Durchsuchung und 

Beschlagnahme, S. 95 ff. (zu V4). 

 

FGJ bejahen Fernwirkung in Ămassiven Fªllen der Tªuschungñ (Ä 393 TZ 49). 

 

e) § 393 II 1 AO 

 

Ein besonderer Fall des Verwertungsverbots ergibt sich aus § 393 II 1 AO (mit den 

bedenklichen Einschränkungen aus S. 2). Hierzu der anrührende Fall des  

 

BayObLG vom 18. 2. 1998, 4 St RR 2/98, wistra 1998, 197 = PStR 1998, 121: 

 

Ein Biologieprofessor kauft Bücher für private Zwecke, lässt sich indessen Quittungen über 

ĂFachb¿cherñ erteilen. In diese blanko ausgestellten Quittungen trägt er selbst Titel von  

Fachzeitschriften ein, um die berufliche Verwendung der Literatur noch zu untermauern. 

Diese so ausgefüllten Quittungen fügt er der Einkommensteuererklärung bei und versucht 

damit Steuern von ganzen 22,00 DM zu Ăersparenñ. Alles ist so naiv aufgezogen, dass es 

misslingt. Der Professor wird wegen § 267 StGB verurteilt. Frage: Wie verhält es sich denn 

hier mit dem aus § 393 II 1 AO resultierenden Verwertungsverbot? Es heißt doch im Gesetz, 

Beweismittel, die der Pflichtige vor Einleitung des Strafverfahrens usw. in Erfüllung 

steuerlicher Pflichten offenbart hat, dürfen wegen einer Straftat, die nicht Steuerstraftat ist, 

nicht gegen ihn verwendet werden.  

 

Logisch vorrangig ist die Frage, ob § 393 II AO nur den schützt, der sich bei 

wahrheitsgemäßer Erfüllung seiner steuerlichen Pflichten einer Nichtsteuerstraftat bezichtigt 

oder auch den, der die steuerlichen Pflichten derart schlecht erfüllt, dass er damit zugleich 

eine Tat begeht, die nach den allgemeinen Strafgesetzen strafbar ist.  BGH vom 5. 5. 2004, 5 

StR 548/03, NJW 2005, 2720 (2723) -- Kritik von Eidam, wistra 2004, 412 --  sagt: Wer 

falsche Angaben gegenüber der Finanzbehörde macht, um ungerechtfertigte Steuervorteile zu 

erlangen, erfüllt keine steuerlichen Pflichten, also: Urkundenfälschung in Erfüllung 

steuerlicher Pflichten gibt es nicht (vgl. FGJ § 393, § TZ 54 b). Bestätigend BVerfG  vom 15. 

10. 2004, 2 BvR 131/04, wistra 2005, 175. Anders noch BayObLG vom 18. 11. 1997, 3 St 

RR 227/97, wistra 1998, 117: Das Verwertungsverbot erfasst auch gefälschte Belege. Auf die 

Konsequenzen der BGH-Rechtsprechung weist Esskandari, DStZ 2005, 811 (820) hin: Der 

zu einer Selbstanzeige entschlossene Steuerpflichtige gerät in ein Dilemma, wenn er 

gleichzeitig mit dem Steuervergehen eine Nichtsteuerstraftat begangen hat. Gibt er die 

Selbstanzeige ab, setzt er sich damit zugleich der Strafverfolgung wegen des Allgemeindelikts 
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aus. Letztlich gefährdet diese Auslegung des § 393 II AO den mit § 371 AO verfolgten 

Zweck, bisher verschlossene Steuerquellen zu erschließen. 

 

 BayObLG, wistra 1998, 197, lehnt ein Verwertungsverbot mit anderer Begründung ab, und 

greift dazu tief in die Trickkiste der AO. Es folgert nämlich aus § 150 IV AO, dass der 

Pflichtige diese Quittungen nicht in Erfüllung steuerlicher Pflichten vorgelegt habe, denn § 

150 IV AO verlange nur, dass der Steuererklªrung ĂUnterlagen beigef¿gt werden, die nach 

den Steuergesetzen vorzulegen sindñ. Nach den Steuergesetzen sind aber nicht die 

Einzelquittungen vorzulegen, folglich habe der Pflichtige nicht in Erfüllung steuerlicher 

Pflichten gehandelt. Das scheint mir nun nicht stichhaltig. Es kommt nicht darauf an, ob die 

Pflicht, die Unterlagen vorzulegen, tatsächlich bestand, sondern ob der Pflichtige in Erfüllung 

steuerrechtlicher Pflichten handelte. Nicht das objektive Bestehen der Pflicht, sondern der 

subjektive Wille, eine solche zu erfüllen, muss ausreichen - wenn man schon die Prämisse des 

BayObLG teilt und das Verwertungsverbot nicht mit dem BGH an der logisch vorrangigen 

Frage scheitern lässt.  

 

Zu § 393 II 2 AO vgl. den Vorlagebeschluss des LG Göttingen v. 11. 12, 2007, 8 KLs 1/07, 

mit Anm. Wegner, PStR 2008, 155, und die Stellungnahme der Bundesrechtsanwaltskammer 

v. 25. 9. 2009. Anhängig beim BVerfG unter 2 BvL 13/07: Im Rahmen einer Außenprüfung 

übergibt der Pflichtige der Prüferin Unterlagen, aus denen sich der Verdacht der 

Beitragsvorenthaltung nach § 266 a StGB ergibt. Die StA erhebt daraufhin Anklage. Das LG 

Göttingen sieht sich gehalten, wenn die Unterlagen verwertbar sind, das Verfahren zu 

eröffnen. Da die Unterlagen der Prüferin in Erfüllung steuerrechtlicher Pflichten (§ 393 II 1 

AO) offenbart worden waren, hält sie das LG Göttingen an sich für unverwertbar ï wenn 

nicht die Ausnahme in Gestalt des § 393 II 2 existierte: Die Unverwertbarkeit gilt nicht für 

Straftaten, an deren Verfolgung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht. Diese 

Bestimmung hält das LG Göttingen für verfassungswidrig, u. a. auch deshalb, weil dem 

Begriff des zwingenden öffentlichen Interesses die notwendige Konkretisierung fehlt 

(zustimmend die Stellungnahme der BRAK), daher der Vorlagebeschluss. 

 

f) Fazit 

 

Die Verweisungsketten für die aus unterlassener Belehrung folgenden Verwertungsverbote 

sehen also wie folgt aus: 

 

Zum einen:  

§ 393 I 4 AO Č § 136 (§ 136 a StPO). 

 

Zum anderen: 

 

Selbständiges Ermittlungsverfahren: 

§ 386 II AO Č § 399 I AO Č § 163 a III StPO Č §§ 136 StPO (136 a) StPO. 

 

Unselbständiges Ermittlungsverfahren der Finanzbehörde: 

§ 386 I AO Č § 399 II AO, 402 I, II StPO Č § 163 a IV StPO Č §§ 136 StPO (136 a) StPO. 

 

g) Verwertungsverbot im Besteuerungsverfahren? 

 

BFH vom 23. 1. 2002, XI R 10 und 11/01, wistra 2002, 270: 
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Der Pflichtige P beantragt Investitionszulagen für einen Umbau, der angeblich 

ausschließlich betrieblich genutzt wird. Der Außenprüfer befragt den P, wo er gewohnt 

habe, ohne ihn entsprechend § 393 AO zu belehren. Dadurch kommt heraus, dass der 

P diesen Umbau privat nutzt. Frage: Resultiert daraus ein steuerrechtliches 

Verwertungsverbot? -(Das Strafverfahren wurde eingestellt). 

  

Der BFH: ein allgemeines Verwertungsverbot für Tatsachen, die unter Verletzung von 

Verfahrensvorschriften ermittelt wurden, existiert im Besteuerungsverfahren nicht. 

Das widerspricht dem Grundsatz der steuerlichen Belastungsgleichheit. 

 

Demgegenüber FG Mecklenburg-Vorpommern vom 21. 8. 2002, 3 K 284/00, bei Wegener, 

PStR 2004, 25: Strafrechtliches Verwertungsverbot wirkt im Besteuerungsverfahren. 

   

FGJ, 393, TZ 50: Die Frage des Verwertungsverbots lässt sich nicht allgemein beantworten. 

Es kommt darauf an, ob das Verwertungsverbot einem typisch strafprozessualen oder einem 

allgemeinen Rechtsgedanken entspricht. Nur im letzteren Fall wirkt es sich auch im 

Besteuerungsverfahren aus. Sind die Erkenntnisse rechtens wiederholbar, sind sie verwertbar, 

denn der Steuerpflichtige darf nicht allein deshalb besser stehen, weil er zugleich 

Beschuldigter ist. Das ist das Argument des BFH (Postulat der steuerlichen 

Belastungsgleichheit). Anders Hellmann, S. 14, der aus dem strafrechtlichen 

Verwertungsverbot die steuerrechtliche Unverwertbarkeit ableitet. 

 

h)  Besteuerungs- und Steuerstrafverfahren: praktisch betrachtet 

 

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Zu Ihnen als Anwalt kommt Mandant M. Ihm wird 

vom Strafsachenfinanzamt Steuerhinterziehung in Form des Erschleichens von 

Vorsteuererstattung vorgeworfen. Den von ihm dem Finanzamt vorgelegten(Fremd-) 

Rechnungen, die die Vorsteuer ausweisen, sollen angeblich keine realen Lieferungen zu 

Grunde liegen. Anklage ist noch nicht erhoben, aber das Veranlagungsfinanzamt hat für die 

betreffenden Jahre schon korrigierte Steuerbescheide erlassen, gegen die M Einspruch 

eingelegt hat, der auch schon beschieden ist. M sagt, zu jeder Rechnung könne er im Detail 

nachweisen, welche Lieferungen und Leistungen seitens der jeweiligen Fremdfirma zu 

Grunde liege. Leider hat nun die Fahndung alle diesbezüglichen Buchführungsunterlagen 

beschlagnahmt und abtransportiert. Ohne Unterlagen kann M nichts Konkretes zu den 

einzelnen Rechnungen sagen. Ihr Problem: die Klagefrist vor dem Finanzgericht läuft ab. 

Aber das ist  nicht das Schlimmste: Die Bescheide sind ja vollstreckbar, Einspruch und Klage 

haben keine aufschiebende Wirkung. M sagt, wenn er die Steuern zahlen müsse, könne er 

seinen "Laden zumachen", denn das überstehe der Betrieb nicht. Was tun Sie? 

 

Sie müssen versuchen, die Aussetzung der Vollziehung zu ereichen. Muss das Finanzamt 

diese bewilligen? Sie werden sagen, man kann nicht einerseits alle Unterlagen 

beschlagnahmen und damit dem Pflichtigen die Möglichkeit nehmen, seinen 

Aussetzungsantrag zu begründen, andererseits die Aussetzung ablehnen. Das Finanzamt 

könnte Ihnen aber ï im Einvernehmen mit der Fahndung --  Einsicht und Kopiermöglichkeit 

der beschlagnahmten Unterlagen gewähren und zumindest die Aussetzung der Vollziehung  -- 

auch ohne Darlegung der Gründe, warum die Rechtmäßigkeit der Steuerbescheide "ernstlich 

zweifelhaft" ist  (vgl. § 361 II 2 AO) zeitlich begrenzen. Sie müssen also verhandeln. Wenn 

sich das Finanzamt sperrt, gibt es nicht wie früher die Beschwerde zur OFD, sondern nur die 

Klage zum FG. Dazu müssten Sie aber etwas vortragen, was Sie aber nicht können mangels 

Information des Mandanten, der sie Ihnen mangels Unterlagen aber nicht geben kann. Das 

Gebot des fairen Verfahrens erfordert ï auch ohne Darlegung der Voraussetzungen des § 361 
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II 2 AO -- zumindest befristete Aussetzung, um den Kläger in die Lage zu versetzen, die 

Aussetzungsklage materiell zu begründen. 

 

Folgende Konstellationen sind denkbar: Das Finanzamt setzt die Vollziehung der 

Steuerbescheide aus. Es wird Klage zur Hauptsache (Anfechtungsklage) erhoben. Dort wird 

die steuerliche Seite aufgeklärt. Stimmt es, was der Mandant sagt, verläuft auch die Strafsache 

positiv. Verliert er den Steuerprozess, hat er strafrechtlich freilich nichts gewonnen, eher im 

Gegenteil, weil das STRAFAFA  -- wie auch das Strafgericht -- auf das Finanzgerichtsurteil 

zurückgreifen werden, obwohl freilich Bindung nicht besteht vgl. unten A I 5.  Sie dürfen 

nicht hoffen, etwa durch lange Dauer des Steuerprozesses die Strafsache der Verjährung 

zuzuführen. Dem wird das Gericht durch einen Aussetzungsbeschluss nach § 396 AO 

vorbeugen. Während der Aussetzung ruht die Verjährung (nach der für das 

Steuerstrafverfahren gegenüber dem allgemeinen Strafprozess besonderen Vorschrift des § 

396 III AO). 

 

Strafverfahren und Steuerverfahren können auch unabhängig voneinander betrieben werden. 

 

Unter den Voraussetzungen des § 74 FGO kann auch der Finanzgerichtsprozess bis zur 

Entscheidung des Strafverfahrens ausgesetzt werden, d.h. wenn die Entscheidung von dem 

Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines 

anderen Rechtsstreits bildet. Das Strafverfahren ist keine solches, vielleicht dann, wenn die 

Besteuerungsfrage von einer strafrechtlichen Vorfrage abhängt, z.B. davon, ob Steuern 

hinterzogen sind, z. B. im Rahmen der Verjährungsprüfung, vgl. § 169 I 2 AO. Aber richtig 

betrachtet hängt hier auch nicht das Besteuerungsverfahren von dem strafrechtlichen 

"Rechtsverhältnis" ab, weil keine Bindung besteht. 

 

A propos Verhandlungen: mit wem verhandeln Sie über eine "Gesamtbereinigung"? Das 

STRAFAFA ( Strafsachenstelle und Fahndung) ist nur für die Strafsache zuständig, muss sich 

auch nicht an die Beurteilung der Veranlagungsstelle halten, erst recht ist der  

Veranlagungssachbearbeiter nicht an die Auffassung der Strafsachenstelle gebunden (wie im 

übrigen auch nicht an die rechtliche Beurteilung durch den Außenprüfer), vgl. näher unten zur 

Vorfragenkompetenz A I 5. Steuerrechtlich müssen Sie auf jeden Fall das 

Veranlagungsfinanzamt einbeziehen ï und am besten die Bearbeiter der Strafsachenstelle 

hinzunehmen. 

 

i) Verwertungsverbot bei rechtswidrig erlangten Beweismitteln? 

 

aa) Es ermittelt nicht die Finanzbehörde i. S. des § 386 I 2 AO, sondern der 

Bundesnachrichtendienst, das Bundes- oder Landesamt für Verfassungsschutz, der 

militärische Abschirmdienst und gewinnt Daten über Steuerhinterziehung konkreter Täter. 

 

bb)  Die Daten werden durch völkerrechtswidrige Ausspähung eines andern Staates 

gewonnen. 

 

cc) Der Bundesfinanzminister sichert dem Straftäter, der den Tatbestand der Datenausspähung 

(§ 202 a StGB) erfüllt hat, die Vorteile der Tat, indem er die Daten ankauft.  

 

Frage des Verwertungsverbots weitgehend ungeklärt. Nach bisher h.M. begründet die 

Rechtswidrigkeit der Erlangung allein wohl kein Verwertungsverbot. Stellt man streng auf 

den Schutzzweck der verletzten Norm ab, ist die Sphäre des Beschuldigten nicht berührt. Zu 

bb) vgl. BGHSt 37, 30: aus einer gegenüber einem andern Staat begangenen 
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Völkerrechtswidrigkeit kann ein Beschuldigter keine strafprozessualen Vorteile für sich 

beanspruchen. Zu cc):  Mit dem Hinweis, jedenfalls sei dies keine Hehlerei, weil Daten keine 

"Sache" i.S. des § 259 StGB sind, kann das Verhalten  nicht legitimiert werden, denn 

immerhin  kann es den Tatbestand des § 257 StGB erfüllen, u. U. auch Beihilfe zur Haupttat 

sein, sofern diese als noch nicht beendet angesehen wird.  

 

Überdies bleibt die Frage nach der Fernwirkung, wenn durch die rechtswidrigen Ermittlungen 

weitere Beweismittel zu Tage gefördert werden.  

 

Einfach handhabbar wäre der Grundsatz: der Staat darf sich auch um Preis der 

"Wahrheitsfindung" nicht selbst rechtswidrig verhalten. Zum Problem vgl. Jentsch, Interview 

in der Welt vom 19. 2. 2008, S. 3; Kölbel, NStZ 2008, 241; Göres/Kleinert NJW 2008, 

1353; Schünemann, NStZ 2008, 305 und GA 2008, 314; Godenzi, GA 2008, 500; 

Trüg/Habetha, NStZ 2008, 481; Jahn FAZ v. 29. 10. 2008 über einen Vortrag von Salditt, 

"Zweierlei Maß nach dem Liechtenstein-Schock"; 

 

 

2. Auswirkungen des Steuerstrafverfahrens auf das materielle Strafrecht 

 

 

 

Fall 3: 

A gibt eine unrichtige USt-Voranmeldung in 1996 ab. Ein Ermittlungsverfahren wird 

eingeleitet und dem A dies mitgeteilt. Die USt-Jahreserklärung gibt er nicht ab. Ist 

dies strafbar ? 

 

In Betracht kommt § 370 I Nr. 2 AO. 

 

Wo besteht Anlass zu Zweifeln ? Bestand die Pflicht, die steuerlich erheblichen Tatsachen 

(Jahreserklärung) mitzuteilen ? An sich ja, folgt aus dem UStG. Zweifel deshalb, weil 

Aussageverweigerungsrecht nach § 393 I 2 AO besteht. Berührt das bereits das Bestehen der 

Pflicht? Darüber könnte man diskutieren. Die Pflicht wird jedoch nach Ansicht von BGH 

vom 26. 4. 2001, 5 StR 587/00, wistra 2001, 341, nicht berührt. Wohl aber die im Rahmen der 

Schuld zu prüfende Zumutbarkeit . Die Pflicht ist, solange das Strafverfahren wegen  

 

- derselben Steuer und 

- desselben Besteuerungszeitraums 

 

eingeleitet ist, suspendiert, nicht aber für andere Steuerarten oder andere 

Besteuerungszeiträume (BGH vom10. 1. 2002, 5 StR 452/01, wistra 2002, 149). 

 

- Vgl. im einzelnen:  Jäger, PStR 2002, 49; Heinsius, DStZ 2001, 816;  

Gotzens/Wegner, PStR 2003, 207; Wulf , wistra 2006, 89; Sahan, Keine 

Steuererklärungspflicht bei Gefahr strafrechtlicher Selbstbelastung, 2006, 

Besprechung durch Pelz, ZIS 2008, 113 

 

In diesem Fall hat also das Steuerstrafverfahren (dessen Einleitung) unmittelbar Auswirkung 

auf das materielle Strafrecht. 

 

Im Gegensatz hierzu folgender Fall: 
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A hat 1991 bis 1996 Einkünfte aus Kapitalvermögen verschwiegen. Im November 

1998 wird ihm die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen dieser Tat 

bekanntgegeben. Im folgenden gibt er die Erklärungen 97, 98 gar nicht erst ab. 

Strafbar? 

 

Nach BGH fehlt es hier an dem einheitlichen Zeitraum. Zwar ist die Einkommensteuer 

betroffen, aber das Ermittlungsverfahren für die vorangegangenen Jahre suspendiert nicht die 

Erklärungspflicht für das Folgejahr. Möglicher Einwand? Wenn der Pflichtige die 

Folgejahre erklªrt, befindet er sich in der gleichen Ătragischen, d.h. ausweglosenñ Lage wie 

im vorangegangenen Fall. Gibt er die Erklärung richtig ab, kann das Finanzamt aus dieser 

Erklªrung Schl¿sse f¿r die vorangegangenen Jahre ziehen (Ăweniger wird es kaum seinñ). 

Gibt er sie falsch ab, erfüllt er § 370 I Nr. 1 AO (unrichtige Erklärung). Man könnte also 

einwenden, das Dilemma besteht im vorangegangenen Fall ebenso wie hier, so dass man also 

nicht auf die formale Zusammenschau Ăgleicher Zeitraumñ abstellen darf. Das kann man 

diskutieren. Die Rechtsprechung ist aber z.Zt. anderer Auffassung.  

 

Nicht berechtigt die Suspendierung der Erklärungspflicht, eine unrichtige Erklärung 

abzugeben, BGH vom 17. 3. 2005, 5 StR 328/04, NStZ 2005, 517 : 

 

"In der Wiederholung der  falschen Angaben aus den Umsatzsteuervoranmeldungen in der 

Umsatzsteuerjahreserklärung liegt ... die Begehung neuen Unrechts, wozu weder das Recht 

auf Selbstschutz ... noch das Zwangsmittelverbot ...berechtigen." 

 

 Zur Frage der Zumutbarkeit käme man, wenn man beim Begehungsdelikt im Rahmen der 

Schuld die besondere Position Zumutbarkeit prüft und etwa davon ausginge, dass dieses beim 

Unterlassungsdelikt bestehende Dilemma auch beim Begehungsdelikt im Rahmen der 

Zumutbarkeit sich für den Pflichtigen günstig auswirke. Der Standpunkt der Rechtsprechung 

ist dies freilich nicht. 

 

Bisher geht lediglich das LG Frankfurt  vom 31. 10. 2003, 5/13/KLs 75/94 Js 9639.0/99, 

wistra 2004, 78 (und bei Vogelberg, PStR 2004, 81; dagegen Rolletschke, wistra 2004, 246), 

den Weg in die oben beschriebene Richtung: Auch die unrichtige Jahreserklärung ist straflos, 

jedenfalls dann, wenn sie im Verkürzungsumfang nicht über den der Voranmeldungen 

hinausgeht. 

 

BGH vom 12.1.2005, 5 StR 191/04, wistra 2005, 148 = NStZ 2005, 519: Verwendungsverbot 

für die im Besteuerungsverfahren gemachten Angaben des Pflichtigen im Strafverfahren, 

soweit sie für die zurückliegenden Zeiträume zu einer Selbstbelastung führen, dagegen keine 

Suspendierung der Erklärungspflicht, soweit es sich um andere Steuerart oder andere 

Besteuerungszeiträume handelt. Auch kann die Finanzbehörde (für die zurückliegenden 

Zeiträume) auf andere Beweismittel (wie z. B. Kontrollmitteilungen) zurückgreifen, nur am 

Rückgriff auf die Angaben des Pflichtigen (für späteren Besteuerungszeiträume oder andere 

Steuerarten) ist sie gehindert. In concreto war das  Strafverfahren wegen USt-Hinterziehung 

eingeleitet und danach dieses auf Hinterziehung von EinkSt durch Nichtabgabe von EinkSt- 

Erklärungen erweitert worden: also andere Steuerart, deshalb keine Suspendierung der 

Erklärungspflicht, nur Verwendungsverbot, aber nicht für die EinkSt-Hinterziehung, also die 

andere Steuerart, sondern nur für die USt-Hinterziehung,. 
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Das  in der geschilderten Weise durch das Verfahrensrecht beeinflusste materielle Strafrecht 

wirkt nun seinerseits wieder auf das Verfahrensrecht ein. Stellen Sie sich folgende 

Konstellation vor: 

 

     A wird wegen Nichtabgabe der USt-Jahreserklärung für 01 angeklagt. Die Anklage ist    

     bereits zugelassen und das Verfahren eröffnet. Sie sind Sitzungsvertreter der StA. In der  

     Hauptverhandlung sehen Sie es aufgrund der Beweisaufnahme als sicher an, dass das  

     Gericht zu einer Verurteilung gelangen wird. Allerdings  stellt sich heraus, dass bei der  

     StA noch ein Verfahren wegen Abgabe unrichtiger USt-Voranmeldungen für die Monate  

     Januar bis November 01  anhängig  ist. Was  tun Sie? 

 

Das anhängige Ermittlungsverfahren wegen der unrichtigen USt-Voranmeldungen kann die 

Verurteilung wegen Nichtabgabe der Jahreserklärung torpedieren, weil die Erklärungspflicht 

suspendiert ist (vgl. oben). Hier "droht" also Freispruch. Sie müssen folglich erreichen, dass 

das Gericht nicht die Nichtabgabe der Jahreserklärung, sondern die unrichtigen 

Voranmeldungen zum Verhandlungsgegenstand macht. Jetzt ergibt sich folgendes Problem: 

Sind Voranmeldungen und Jahreserklärung eine Tat i. S. von § 264 StPO, dann reicht 

rechtlicher Hinweis nach § 265 StPO. Anders, wenn es mehrere Taten sind. Dann bleibt nur 

Nachtragsanklage, denn dann ist die Abgabe unrichtiger Voranmeldungen nicht von der 

Anklage bezüglich der Nichtabgabe der Jahreserklärung erfasst. Ohne Nachtragsanklage 

bestünde dann ein Verfahrenshindernis bezüglich der Einbeziehung der unrichtigen 

Voranmeldungen. Angesichts der Aufgabe des Fortsetzungszusammenhangs und der 

Betonung, dass Voranmeldungen und Jahreserklärung materiell verschiedene Taten sind, 

könnte man zu der Annahme gelangen, sie seien auch prozessual verschieden. BGH vom 24. 

11. 2004, 5 StR 206/04, NStZ 2005, 514 mit Bespr. Otto, sieht indessen Voranmeldungen 

und Jahreserklärung (trotz materiell verschiedener Taten) als eine Tat im Sinne der StPO, also 

i. S. von § 264 StPO, an. Sie regen also den rechtlichen Hinweis an. Das Gericht wird dem 

folgen. Täte es dies nicht, würde es sich der Revision der StA aussetzen, denn dann hätte es 

die Anklage nicht erschöpfend behandelt.  

 

Falsch wäre es, wenn das Verfahren wegen unrichtiger Voranmeldungen etwa nach § 154 I 

StPO eingestellt und nur noch die unrichtige Jahreserklärung weiterverfolgt würde. So war die 

StA in dem Fall verfahren, der der oben erwähnten Entscheidung BGH vom 17. 3. 2005, 5 

StR 328/04, NStZ 2005, 517, zugrundelag. Die StA hatte in jenem Fall nur das Glück, dass es 

wegen der Jahreserklärung nicht um die Nichtabgabe (also den Tatbestand des § 370 I Nr. 2 

AO), sondern um die unrichtige Abgabe, also um das Begehungsdelikt des § 370 I Nr. 1 AO 

ging. Zwar war die Erklärungspflicht suspendiert, was den Pflichtigen (jedenfalls nach der 

BGH- Rechtsprechung) aber nicht zur Abgabe einer falschen Erklärung berechtigte. Deshalb 

konnte in dem Fall ohne Verletzung sachlichen Rechts wegen der unrichtigen Jahreserklärung 

verurteilt werden. Obiter merkt der BGH allerdings an, dass die Verurteilung wegen 

unrichtiger Voranmeldungen den Unrechtsgehalt der Tat "besser erfasst", es sich also 

empfohlen hätte, umgekehrt zu verfahren und das Verfahren wegen unrichtiger 

Jahreserklärung einzustellen und -- nach einem Hinweis gemäß § 265 StPO ï wegen falscher 

Voranmeldungen zu verurteilen.   

 

 

3. Steuerstrafrecht und Steuerverfahrensrecht 

 

 

BFH vom 16. 7. 2001, VII B 203/00, wistra 02, 191, befasst sich mit der Frage, inwieweit ein 

steuerstrafrechtliches Ermittlungsverfahren die Mitwirkungspflicht zur Abgabe der 
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eidesstattlichen Versicherung  (§ 284 AO) beseitigen könnte. Die Entscheidung verneint dies. 

Im konkreten Fall hatte sich der Kläger gegen die Aufforderung zu Vorlage eines 

Vermögensverzeichnisses und Abgabe der eidesstattlichen Versicherung mit der Begründung 

gewehrt, gegen ihn seien steuerstrafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts der 

Steuerhinterziehung eingeleitet. Wegen Steuernachforderungen und fruchtloser 

Beitreibungsversuche war der Kläger zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung 

aufgefordert worden. Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg.  Der BFH bestätigt die 

Vorinstanz. Es ergebe sich unmittelbar aus dem Gesetz (§ 393 I AO), dass zwar staatlicher 

Zwang zur Durchsetzung von Auskunftspflichten bei Gefahr der Strafverfolgung 

ausgeschlossen sei, dass aber das Gesetz Ănicht Schutz vor anderen im Steuerverfahren 

begründeten Rechtsnachteilenñ gewªhre. M. E. ist dies eine petitio principii, weil ja gerade 

die Frage ist, wie weit der nemo-tenetur-Grundsatz reicht und ob er zur Suspendierung der 

Erklªrungspflicht f¿hrt. Der BFH meint, der Zwangslage des Pflichtigen sei Ădurch das 

strafrechtliche Verwertungsverbot nach Ä 136 a III StPOñ ausreichend Rechnung getragen - 

eine Erwägung, die die aus dem nemo-tenetur-Grundsatz folgende Suspendierung der 

Erklärungspflicht natürlich nicht zu beseitigen vermöchte. Insofern kann dem BFH nicht 

beigepflichtet werden (wie hier: Kohlmann, § 393 Tz 36.1: der Pflichtige könnte gezwungen 

sein, auch strafrechtlich relevante Sachverhalte zu offenbaren). In concreto stützt der BFH 

seine Entscheidung auch darauf, dass der nemo-tenetur-Grundsatz nicht berührt sei, weil der 

im Steuerstrafverfahren zu ermittelnde Sachverhalt nichts mit der Offenbarung der 

Vermögenslage zu tun habe (ein zutreffender Gedanke, wenn tatsächlich eine solche Identität 

des Sachverhalts nicht besteht).  

 

 

4. Steuerstrafverfahrensrecht und allgemeines Strafverfahrensrecht. 

 

 

Fall 4: 

Dem Pflichtigen P wird bekannt gegeben, dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren 

wegen Steuerhinterziehung eingeleitet wird. Der Fahnder entdeckt anlässlich einer 

Fahndungsprüfung, dass P nicht nur diverse Einkünfte an der Steuer vorbei geführt 

hat, sondern dass er darüber hinaus auch noch die Unterschrift seiner Ehefrau unter der 

Anlage U, die die Ehefrau im Rahmen des Realsplittings ausgefüllt hat (§ 10 Abs. 1 

Nr. 1 EStG), gefälscht hat. 

 

Zum Verständnis: Der Pflichtige darf Unterhaltsleistungen an den Ehegatten 

abziehen, wenn der Ehegatte den Unterhalt seinerseits versteuert. Dazu muss 

der Ehegatte das Einverständnis erklären und auf der Anlage U dem Pflichtigen 

mitteilen. Der Pflichtige legt dann die Anlage U, die die Unterschrift des 

Unterhaltsempfängers trägt, beim eigenen Sonderausgabenabzug vor. Auf 

dieser Anlage war die Unterschrift der Ehefrau gefälscht. 

 

Verdacht des § 267 StGB (Urkundenfälschung). Also: allgemeine Straftat. 

 

Darf der Fahnder ermitteln ? 

 

§ 386 II AO sagt in Abs. 2 Nr. 2: selbständige Ermittlungskompetenz besteht nur, wenn die 

Verletzung der anderen Strafgesetze andere öffentlich-rechtliche Abgaben betrifft, die an 

Besteuerungsgrundlagen pp. anknüpfen. 
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Bei dem Verdacht einer Steuerstraftat ermittelt die Finanzbehörde den Sachverhalt (eigene 

Ermittlungszuständigkeit), § 386 I 1 AO, selbständiges Ermittlungsrecht nach § 386 II Nr. 1 

AO (wenn die Tat ausschließlich eine Steuerstraftat darstellt). 

 

Die Ăanderen Strafgesetzeñ i. S. des Ä 386 II Nr. 2 meinen den sog. ĂAbgabenbetrugñ i.S. von 

§ 263 StGB. Die Tat muss Kirchensteuern oder andere öffentlich-rechtliche Abgaben 

betreffen, die an Besteuerungsgrundlagen anknüpfen. Zu letzteren gehören beispielsweise die 

Beiträge zur IHK oder zu anderen berufsständischen Kammern. § 386 II Nr. 2 AO betrifft also 

nach seinem Wortlaut nicht jede Allgemeinstraftat, sondern nur den Abgabenbetrug. 

 

OLG Braunschweig vom 24. 11. 1997, ss (S) 70/97, wistra 1998, 71 mit abl. Bespr. Bender, 

S. 93: Ein Bezirksschornsteinfegermeister hatte Steuern dadurch hinterzogen, dass er Erlöse 

nicht in seiner Buchführung erfasste. Er fertigte zur Verschleierung falsche Rechnungen mit 

überhöhten Preisen einer  Herstellerfirma an. Das AmtsG verurteilte wegen 

Steuerhinterziehung, nicht aber wegen Urkundenfälschung, da verjährt. In der 

Ermitlungsbekanntgabe  der FinBehörde  sah es mangels deren Zuständigkeit keine wirksame 

Unterbrechung. Anders das OLG, das der Revision der StA stattgab, da Steuerhinterziehung 

und Urkundenfälschung dieselbe Tat nach § 264 StPO seien. 

 

Zurück zu Fall 4: 

 

Richtigerweise wird die Finanzbehörde den Fall also an die StA abgeben. Das 

Steuergeheimnis steht nicht entgegen, da der Verdacht der Urkundenfälschung im Verfahren 

wegen Steuerhinterziehung entstanden ist und keiner der  Hinderungsgründe des § 30 IV Nr. 4 

AO entgegensteht. 

 

Gleichwohl lässt BGH vom 24. 10. 1989, 5 StR 238-239/89, NJW 1990, 845, die Ermittlung 

durch die Finanzbehörde zu, wenn die Steuerstraftat entweder tateinheitlich mit einer 

Allgemeinstraftat zusammentrifft oder wenn die Tat (im Sinne der StPO), also die prozessuale 

Tat, zugleich den allgemeinen Straftatbestand erfüllt. Das wird ï gegen die nahezu 

überwiegende Meinung in der Literatur --  mit Praktikabilitätsgesichtspunkten begründet, die 

aber von dem erfahrenen Praktiker aus der Zollverwaltung Bender nicht für stichhaltig 

befunden werden. Der BGH hat nach Bender einen Irrweg beschritten, den er sobald wie 

möglich korrigieren sollte (Bender, wistra 1998, 95). 

 

 

Welche Praktikabilitätsgründe stehen hinter der dieser Rechtsprechung? Das beantwortet sich 

aus den Konsequenzen, die die Ermittlungshandlungen haben können. 

 

In erster Linie ist dies die Verjährungsunterbrechung. Schon wieder befinden Sie sich beim 

allgemeinen Strafrecht. 

 

Nach § 78 c StGB wird die Verjährung u.a. unterbrochen durch die erste Vernehmung des 

Beschuldigten. 

 

Wenn der Steuerfahnder  Ărechtlich wirksamñ ermittelt, dann unterbricht seine erste 

Vernehmung des Beschuldigten die Verjährung  - andernfalls nicht. 

 

 

5. Steuerrecht und Strafrecht: die Vorfragenkompetenz. 
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Lit:  Tipke, Kohlmann-Fschr., 555; Bernsmann, daselbst, 377; Ebner, PStR 2008, 119 (zu 

2.) 

  

Die Steuerstraftatbestände verweisen auf das Steuerrecht. Wer entscheidet über dessen 

Auslegung ? Der Strafrechtsanwender ? Das ist die Frage nach der sog. Vorfragenkompetenz, 

denn die steuerrechtliche Frage ist u. U. vorab zu beantworten, bevor man zu der eigentlichen 

Strafrechtsfrage gelangt, d. h. sie ist ĂVorfrageñ, und der,  der berechtigt ist sie zu 

beantworten, hat die ĂVorfragenkompetenzñ.  

 

Motto:   Steuergesetze und -Richtlinien vergehn, aber das Steuerstrafrecht bleibt ewig 

bestehn. 

 

a) Vorfragenkompetenz des ordentlichen Gerichts. 

 

Akzeptieren Sie als Arbeitshypothese: Die gesetzlichen Tatbestände des 

Steuerstrafrechts sind Blankettstrafgesetze
5
,
6
 was heißt, das förmliche Gesetz 

bestimmt (nur) die Strafbarkeitsvoraussetzungen sowie Art und Maß der Strafe, und 

bedarf demzufolge ausfüllender Vorschriften (anderer Gesetze oder 

Rechtsverordnungen oder Verwaltungsakte, die Gebote oder Verbote enthalten). 

Blankettvorschrift und ausfüllendes Gebot oder Verbot ergeben zusammengenommen 

die Vollvorschrift . Wenn Sie also beispielsweise den Tatbestand des § 370 I AO lesen 

 

Ăwer den Finanzbehörden unrichtige Angaben macht und dadurch Steuern 

verk¿rzt....ñ, 

 

dann m¿ssen Sie, um die ĂVollformñ des Tatbestandes zu ermitteln, 

Steuerrechtsvorschriften mitlesen. In Betracht kommt die Gesamtheit der 

Steuerrechtsbestimmungen, und Ihre Aufgabe ist es, die jeweils einschlägige 

steuerrechtliche Bestimmung herauszufinden. Wenn sich also im o.g. Fall 4 der 

Unterhaltsleistende den Sonderausgabenabzug erschleicht, dann lautet die Vollform 

des Tatbestandes 

 

Ăwer der Finanzbehºrde unrichtige Angaben ¿ber angeblich an den 

geschiedenen Ehegatten gezahlte Unterhaltsleistungen macht, hierdurch einen 

                                                           
5
 Wir müssen öfter mit Hypothesen arbeiten, denn im Steuerstrafrecht ist vieles ungeklärt. Dass § 370 AO ein 

Blankettgesetz sei, ist nur die halbe Wahrheit, denn die h. M. macht mit dieser Auffassung nicht ernst, wie Seer 

(bei Tipke / Lang, § 23 TZ 46), zu Recht ausführt. Wenn die Einzelsteuergesetze in den Straftatbestand des § 

370 AO Ăhineingelesenñ werden, dann ist ein Irrtum ¿ber die Steuerrechtslage nicht Tatbestandsirrtum (wie die 

h. M. annimmt), sondern Verbotsirrtum, weil dann Ăder Steueranspruchñ nicht zum Tatbestand gehºrt, sondern 

nur die ihn begründenden Umstände. Zu diesem Ergebnis gelangt - folgerichtig - Maiwald  in seiner 

Monographie, Unrechtskenntnis und Vorsatz im Steuerstrafrecht, 1984, S. 15 ff. Gleichwohl hat sich die 

Charakterisierung des Ä 370 AO als ĂBlanketttatbestandñ in der Kommentarliteratur unverr¿ckbar eingenistet.  

 
6
 Noch heute instruktiv und aktuell ist die Dissertation von Warda, Die Abgrenzung  von Tatbestands- und 

Verbotsirrtum bei Blankettstrafgesetzen, 1955. Aus der Tatsache, dass der Steuerhinterziehungstatbestand (schon 

in der damaligen Form des § 396 RAO) ein Blankettstrafgesetz darstellt, folgt, dass vom Vorsatz des Täters 

keineswegs die Kenntnis des Steueranspruchs umfasst werden muss. Warda lässt die Entscheidung auf sich 

beruhen, weil f¿r den damaligen Tatbestand des Ä 396 RAO die ĂSteuerunehrlichkeitñ zum objektiven 

Tatbestand gehºrte, und ĂUnehrlichkeitñ ohne Kenntnis des Steueranspruchs nat¿rlich nicht denkbar ist. Wir 

kommen später auf die Sache zurück. Ich verweise auf C I 12 (Versuch und Wahndelikt) sowie auf C I 2. Die 

Definition Enno Beckers verlangte ĂHinterziehungñ, ĂErschleichenñ. 
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zu hohen Sonderausgabenabzug und damit eine zu niedrige Festsetzung der 

Einkommensteuer bewirkt...ñ 

 

Das ist die Vollform des gesetzlichen Tatbestandes. Aufgabe des 

Steuerstrafrechtsanwenders ist nun, den konkreten Fall unter diesen Tatbestand zu 

subsumieren, d.h. die Handlung zu konkretisieren, die den Tatbestand erfüllt. Die 

Vollform ist gleichsam der logische Obersatz. Nun kommt der Untersatz: 

 

ĂA hat Unterhaltsleistungen von 10.000,00 geltend gemacht, die in 

Wirklichkeit nicht geleistet wurden, hat dadurch einen in gleicher Höhe zu 

hohen Sonderausgabenabzug und damit die zu niedrige Festsetzung der 

Einkommensteuer um 5.000,00  erreicht.ñ 

 

Das Steuerstrafrecht gibt in Gestalt der Steuerstraftatbestªnde den ĂTopfñ, der durch 

die ĂSuppeñ des Steuerrechts gef¿llt wird. Der Topf bleibt immer derselbe, die Suppe 

mag sich ändern. Deshalb muss nicht nach jeder neuen Tagesform der 

Steuergesetzgebung das Steuerstrafrecht geändert werden. Sie müssen für das 

Steuerstrafrecht nur die Methodik erfassen. Das Tagesgericht (Suppe) liefert uns das 

Steuerrecht, und kraft unserer Methode vermögen wir es, selbst wenn es ranzig oder 

bereits ungenießbar sein sollte, stets in unseren Topf zu füllen. Unser Modell des 

Steuerstrafrechts taugt für gegenwärtige, historische und künftige Steuerformen, 

könnte also sowohl den alten Ägypter, der die (damals steuererhebliche) Kerbe am 

Wasserstandspegel des Nil verfälschte, als auch den Hinterzieher jeder neu 

konzipierten Steuer, wie immer sie der Phantasie des Gesetzgebers entspringen mag, 

erfassen: Egal wie die Steuer beschaffen ist: Sie passt immer als Hauptgericht in unser 

Behältnis, den Steuerstrafrechtstopf. 

 

Die Schwierigkeit für den Juristen liegt 

 

- einmal im Aufspüren der einschlägigen Steuervorschrift. Das hängt damit 

zusammen, dass er mit dem Steuerrecht in der Regel wenig vertraut ist. Er 

bekommen zwar jeden Fall heraus, wenn man ihm die betreffenden 

Bestimmungen sagt, hat aber meist nicht die Gesamtschau des Steuerrechts vor 

Augen. Wenn Sie als Richter amtieren, haben Sie den Vorteil, dass die 

Ermittler den Fall wenigstens insoweit vorbereitet haben, als die in Betracht 

kommenden Ausfüllungsvorschriften des gesetzlichen Tatbestandes bereits 

einer juristischen Aufarbeitung unterzogen wurden. 

 

- Große Schwierigkeiten bereitet die Formulierung des Untersatzes, 

insbesondere die konkrete Feststellung der Höhe der Verkürzung. Diese muss 

der Strafrichter im Urteil aufgrund eigener Feststellungen ermitteln. Die Höhe 

der Verkürzung muss im Urteil festgestellt, berechnet, im Vorverfahren 

ermittelt und in der Anklageschrift mitgeteilt werden. Der BGH muss den 

Instanzgerichten immer wieder ins Stammbuch schreiben, dass die 

Rechtsanwendung dem Strafrichter und nicht dem als ĂZeugenñ oder 

ĂSachverstªndigenñ gehºrten Beamten der Finanzverwaltung obliegt. 

Steuerrecht ist für den ordentlichen Richter kein ausländisches Recht, über das  

ein Sachverständigengutachten eingeholt werden könnte. Ein solches Vorgehen 

zieht die Kostenfolgen des § 8 GKG nach sich (unrichtige Sachbehandlung!). 

Tipke, NJW 1976, 2199.  
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Steuerstrafrecht setzt also die Beachtung der Gesamtheit der Steuerrechtsbestimmungen 

voraus. 

 

Das bedingt: Der ordentliche Richter hat die uneingeschränkte Vorfragenkompetenz bei 

der Beurteilung steuerrechtlicher Fragen. Er ist insbesondere nicht gehalten, das 

Strafverfahren auszusetzen, bis über die Besteuerungsfrage entschieden ist. 

 

Wo spielte das Problem in der Vergangenheit eine tragende Rolle? In den 

Parteispendenverfahren. Hier kam es zu strafgerichtlichen Verurteilungen, obwohl 

steuerrechtlich noch gar nicht feststand, ob die betreffenden Spendenabzüge steuerrechtlich 

wirksam waren oder nicht. Es fiel das Wort des früheren BFH-Prªsidenten Klein vom ĂMord 

ohne Leicheñ (zitiert nach Isensee, NJW 1985, 1007 ff.) 

 

b) Erst recht entscheidet der Finanzrichter eigenständig über strafrechtliche Vorfragen 

und hat hier die uneingeschränkte Vorfragenkompetenz: 

 

- Hinterzogene Steuern sind zu verzinsen (§ 235 AO); 

- Hinterzogene Steuern verjähren erst in 10 Jahren (§ 169 II AO); 

- der Hinterzieher haftet für die verkürzten Steuern (§ 71 AO). 

- Steuerbescheide, die aufgrund einer Außenprüfung ergangen sind, können nur 

geändert werden, wenn eine Steuerhinterziehung vorliegt § 173 II AO).  

 

Im einzelnen vgl. 

 

Gast-de Haan, Strafverfehlungen als Grundlage von steuerlichen und anderen 

Verwaltungseingriffen, in: Strafverfolgung und Strafverteidigung im Steuerstrafrecht, 

1983, S. 187 ff.; Hellmann, Das Neben-Strafverfahrensrecht der Abgabenordnung, 

1995, S. 91 ff. 

 

Eine Zusammenstellung strafrechtlicher Entscheidungen der Finanzgerichte finden Sie 

bei Ebner, PStR 2009, 258.  

 

Tief in das Strafrecht einsteigen müssen Veranlagungsbeamte, Außenprüfer, Fahnder, 

Finanzrichter bei der Anwendung einer neuen Kreation des Gesetzgebers, dem § 4 V 1 Nr. 10 

EStG. Hiernach dürfen den Gewinn nicht mindern: die Zuwendung von Vorteilen, wenn diese 

Zuwendung eine rechtswidrige Handlung darstellt, die ein Strafgesetz verwirklicht. Gemeint 

sind damit die Ăn¿tzlichen Aufwendungenñ in Gestalt der Vorteilsgewªhrung i.S. von Ä 333 

StGB und der Angestelltenbestechung nach § 299 II StGB, einer Vorschrift, die aus dem 

UWG in das StGB überführt wurde. Die Bestimmung entspricht bei den Amtsdelikten dem § 

334 StGB. 

 

Der Steuerrechtsanwender muss prüfen, ob die betreffende Aufwendung einen Straftatbestand 

erfüllt. Das Abzugsverbot des EStG ist nicht (mehr) an eine strafrechtliche Verurteilung 

geknüpft, vielmehr muss die Finanzverwaltung über diese strafrechtliche Vorfrage in eigener 

Kompetenz entscheiden, demzufolge auch der Finanzrichter, wenn der Pflichtige gegen den 

die Abzugsfähigkeit verneinenden Bescheid klagt. 

 

Angenommen, Ihr Mandant, ein Bauunternehmer, schildert Ihnen, dass er einen 

Millionenauftrag in Aussicht hat, den Bau einer Werkshalle in einem asiatischen Land, zu 

diesem Zweck aber Schmiergelder an diverse dortige Mitarbeiter des Auftraggebers leisten 

muss. Was sagen Sie ihm? 
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Filigran werden die Probleme, wenn es um Auslandstaten geht. Natürlich ist dem 

Finanzbeamten geläufig, dass das Strafrecht hierfür die §§ 6 ff. StGB vorrätig hält, denen man 

unschwer entnehmen kann, welche Auslandstaten vom deutschen Strafrecht erfasst sind. 

Kundige werden sich sogleich des § 7 II StGB bedienen, so dass der Steuerbeamte dann nur 

noch nachprüfen muss, ob die Bestechung in Bangladesch, den Vereinigten Emiraten oder auf 

Taiwan mit Strafe bedroht ist. Der Durchschnittsfinanzbeamte weiß natürlich auch, dass man 

vor Anwendung des § 7 II StGB zunächst einmal zu prüfen hat, ob die Auslandstat das 

Rechtsgut des deutschen Straftatbestandes überhaupt verletzt. Bei § 334 StGB ist das ganz 

einfach. Dort ist zwar von ĂAmtstrªgerñ die Rede, und jeder Steuerbeamte weiÇ, dass dieser 

Begriff in § 11 I Nr. 2 StGB definiert ist. Amtsträger ist danach nur, wer nach deutschem 

Recht Beamter oder Richter (oder besonders Verpflichteter) ist. Natürlich lässt sich davon 

kein Außenprüfer bluffen, denn er weiß, dass der Gesetzgeber ĂTarnen und Tªuschenñ 

betreibt, indem er wichtige Regelungen in Sondergesetzen versteckt. So besagen das EU-

Bestechungsgesetz und das Gesetz zur Bekämpfung internationaler Bestechung das 

Gegenteil von dem, was § 11 StGB anordnet. Sie stellen nämlich die ausländischen mit den 

inländischen Amtsträgern gleich. Wo man diese camouflierten Regelungen findet, weiß der 

Steuerbeamte: Sie sind im StGB-Komentar von Fischer (früher Tröndle/Fischer) unter Nr. 21 

und 22 im Anhang abgedruckt. Natürlich ist klar, dass diese Bestimmungen nicht auf § 299 II 

StGB anwendbar sind, weil § 299 II StGB nur die Bestechung Privater betrifft, aber nicht die 

von Amtsträgern. Folglich muss der Finanzbeamte ï wie gesagt vor Anwendung des § 7 II 

StGB ï prüfen, ob die Auslandstat überhaupt das Rechtsgut des innerdeutschen 

Straftatbestandes verletzt. Die Meinungen gingen hier auseinander. Teilweise wurde 

vertreten, dass der Auslandswettbewerb von der deutschen Strafbestimmung nicht erfasst sei. 

Der Veranlagungsbeamte hat kurz die strafrechtliche Literatur verarbeitet und ist (vielleicht) 

zu dem Ergebnis kommen, dass auch die Auslandstat das Rechtsgut des § 299 II StGB 

verletzt. Heute ist das kein Problem mehr, denn der Gesetzgeber hat § 299 StGB um einen 

Absatz 3 ergªnzt, wonach die Absªtze 1 und 2 auch dann erf¿llt sind, wenn die Tat Ăim 

ausländischen Wettbewerbñ begangen wird.
7
 Diese Änderung war im August 2002. Sie 

werden lange nach ihr suchen, denn auch hier betreibt der Gesetzgeber Camouflage. Sie 

finden die Änderungen nicht in dem im August 2002 erlassenen x-ten 

Strafrechtsänderungsgesetz, sondern Sie müssen weiter blättern, bis Sie auf ein Gesetz stoßen, 

das eine mehrzeilige fettgedruckte Überschrift aufweist, von dem der Laie denkt, dass es 

unmöglich um Strafrecht gehen kann. Nur Experten sehen, dass EU-Bestechungstatbestände 

in Rede stehen, so dass es nicht fern liegt, die Änderung des § 299 III StGB hier zu vermuten. 

Aber das ist ja nichts neues. Wenn die Änderung eines Verbrechenstatbestands in einem 

Gesetz über die Ausbildung von Steuerbeamten versteckt wird (so bei einer weiteren 

Missgeburt des Gesetzgebers, dem inzwischen aufgehobenen § 370 a AO geschehen), dann ist 

es nicht außergewöhnlich, wenn der Gesetzgeber auch bei sonstigen gesetzlichen Regelungen 

ĂMimikry"  betreibt. Man kann nur in die Forderung von Kirchhof  einstimmen, dass die 

Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes auch an eine zutreffende Hervorhebung des Inhalts 

dieses Gesetzes in der Überschrift geknüpft wird.
8
 

 

Freilich wirft der § 299 III StGB wieder neue Fragen auf, so z. B. das Problem, ob er nur den 

Schutzzweck des Tatbestands erweitert, oder ob er auch die Verfolgbarkeit von Auslandstaten 

im Fall der Angestelltenbestechung neu regelt, also gleichsam eine Ausnahme von §§ 3 ff. 

StGB schafft, mit der Folge, dass Auslandstaten eines Deutschen auch dann strafbar sind, 

wenn sie am Tatort nicht mit Strafe bedroht sind. Letzterer Ansicht scheint Tiedemann, 

Fschr. für Lampe, 2003, 759 (765) zu sein, denn er sieht den neuen § 299 III StGB als 

                                                           
7
 Zur Entstehungsgeschichte vgl. Möhrenschlager, Bericht, wistra VII/2002 

8
 Kirchhof , NJW 2002, 2760: Sprachstil und System als Geltungsbedingung des Gesetzes 
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Ermächtigungsgrundlage für die Erstreckung deutschen Strafrechts auf Auslandstaten. 

Ersterer Ansicht sind Fietz/Weidlich, RIW 2005, 423, und die Finanzverwaltung in dem 

unten erwähnten BMF-Schreiben. 

 

Nach Prüfung all dieser Fragen steht der Finanzbeamte vor dem Problem, ob die 

Angestelltenbestechung etwa in Pakistan strafbar ist. Mit Hilfe des Auswärtigen Amts und der 

ortsansässigen Botschaft wird er diese Auskunft leicht erhalten, muss dann allerdings prüfen, 

ob der ausländische Straftatbestand dem deutschen Ăvergleichbarñ ist. Das sagt das Gesetz so 

nicht. Das ist bereits Auslegung. Da es aber hierüber umfangreiches Schrifttum und vor allem 

auch eine Dissertation gibt (Scholten, Das Erfordernis der Tatortstrafbarkeit in § 7 StGB, 

1995), sind die Dinge leicht zu klären, und der Veranlagungsbeamte wird, je nach dem, 

welcher Ansicht er folgt, die Aufwendung als Betriebsausgabe zulassen oder nicht. Ich 

komme auf dieses Problem bei der Erörterung der räumlichen Geltung des StGB zurück, vgl. 

unten B II 2.  

Wer also glaubt, mit dem Eintritt in die Finanzverwaltung den Staub des Strafrechts von den 

Schuhen schütteln zu können, irrt sich gewaltig. Es ist aber alles nicht schwer, weil man zu 

jedem Thema umfangreiche Literatur findet, die in jedem Finanzamt vorhanden ist, vor allem 

was das internationale Strafrecht angeht. 

 

Abhilfe würde hier eine Regelung schaffen, die das Gesetz schon in § 370 VI 4 AO anwendet. 

Dort geht es um die Gegenseitigkeitsverbürgung der (wechselseitigen) Verfolgung. Wenn 

man sich dazu entschließen könnte, die Strafbarkeit der betreffenden Verhaltensweise im 

Ausland auch durch eine solche Rechtsverordnung konstituierend feststellen zu lassen, wäre 

dem Steuerbeamten weitergeholfen. Immerhin hat sich der Bundesminister der Finanzen, 

wenn auch spät, dazu bereit gefunden, durch BMF-Schreiben vom 10.10.2002 - IV A 6 - S 

2145 - 35/02 eine gewisse Hilfestellung für das Abzugsverbot für Bestechungsgelder und 

Schmiergeldzahlungen an die Hand zu geben (nachzulesen bei Stahl, KÖSDI 2003, 13874 

und in NWB Fach 3, S. 12193
9
; krit. Bürger, DStR 2003, 1421 ff.; insbes. zu § 299 III StGB: 

Demuth/ Peykan, DStR 2003, 1426; Randt, BB 2002, 2252; Verf., wistra     und RIW   ). 

Die strafrechtliche Vorfrage, insbesondere § 7 StGB, das EU-BestG und das Int-BestG sind 

hier erlªutert. Zu Recht spricht das Schreiben von der ĂFeststellungslastñ, die die 

Finanzbehörde  bezüglich der Strafbarkeit trifft. Lobenswert sind insbesondere die Hinweise, 

dass bei Auslandstaten vorab geprüft werden muss, ob die konkrete Tat vom Schutzbereich 

des deutschen Straftatbestands überhaupt erfasst wird. Für einen Steuerrechtsanwender steht 

das Schreiben also schon auf beachtlich hohem Niveau. §  9 StGB ist auch erwähnt; um die 

Sache noch vollends zu komplizieren, hätte das Schreiben auch noch auf die Beschränkung 

der Akzessorietät, wie sie in § 9 II 2 StGB angeordnet ist, hinweisen müssen. Dazu später bei 

der Frage des Ăinternationalen Strafrechtsñ. 

 

Wenn diese steuerlichen/strafrechtlichen Fragen im Rahmen des Steuerstrafrechts geprüft 

werden müssen, ist der Gipfel der gesetzgeberischen Perfektion ist erreicht. Hat 

beispielsweise der Pflichtige zu Unrecht Ăn¿tzliche Ausgabenñ abgezogen, und dies in seiner 

Erklärung verschleiert, muss der Strafrichter prüfen, ob durch diese unrichtigen Angaben im 

Sinne des § 370 AO Steuern verkürzt worden sind. Er prüft dann inzidenter § 4 V Nr. 10 

EStG (steuerrechtliche Vorfrage), und in diesem Rahmen kehrt er zu seinem ureigensten 

Gebiet zurück, indem er innerhalb der steuerlichen Vorfrage die strafrechtliche Vorfrage 

untersucht, ob die Aufwendung einen Straftatbestand erfüllt. Ein schönes Zusammenspiel der 

Kräfte, das sich die unendliche Weisheit des Gesetzgebers hier erdacht hat. 

 

                                                           
9
 Auch in BStBl I 2002, 1031; zum Problem Randt, C 552 ff.; FGJ, § 370, TZ  219 a  ff. und TZ 294 a. 
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Lit.: Weidlich/Fietz, RIW 2005, 362 (Schmiergeldzahlungen in Asien); Fietz/Weidlich, RIW 

2005, 423; Alexandra Schmitz, RIW 2003, 189; Rönnau, JZ 2007, 1084; Verf., DStZ  und 

RIW 

 

Im Ausgangsfall (Bau einer Werkshalle in Asien) weisen Sie also auf die Gefahr hin, dass die 

Aufwendungen für Schmiergelder nicht abzugsfähig sind, wenn diese Zuwendungen einen 

Straftatbestand, hier § 299 StGB, erfüllen. Stellt sie der Mandant gleichwohl als 

Betriebsausgaben ein, macht er sich darüber hinaus wegen Steuerhinterziehung strafbar. 

Werden die Vorteile i. S. von § 299 StGB von Deutschland aus gewährt, handelt der Mandant 

im Inland, und es ist eine Inlandstat, so dass deutsches Strafrecht schon nach §§ 3, 9 I StGB 

gilt. Dass § 299 StGB auch den ausländischen Wettbewerb schützt, ist nach Einführung des § 

299 III  StGB klar. Bei Auslandstaten kommt Strafbarkeit nach deutschem Recht gemäß § 7 I 

StGB in Betracht, d. h. Sie müssen herausfinden, ob ein vergleichbarer Straftatbestand im 

ausländischen Recht existiert.  

 
Eine eigenartige Einschränkung der bisher als unbeschränkt angesehenen Vorfragenkompetenz tut sich 

neuerdings in der Rechtsprechung des BFH auf. Der Anfangsverdacht wird vom BFH als Voraussetzung für die 

steuerverfahrensrechtliche Kompetenz der Fahndung nach § 208 I Nr. 2 AO angesehen (vgl. unten D III 3), denn 

das Tätigwerden der Fahndung nach dieser Vorschrift setzt die strafverfahrensrechtliche Befugnis nach Nr. 1 der 

genannten Bestimmung voraus, die wiederum den Anfangsverdacht erfordert. Ob nun Anfangsverdacht vorliegt, 

will der BFH aber der Beurteilung der ordentlichen Gerichte ¿berlassen und sich auf die ¦berpr¿fung Ăgrober 

Fehlbeurteilungñ  beschrªnken ( BFH, wistra 2002,27). Die Vorfragenkompetenz für die Befugnis der Fahndung 

auf steuerrechtlichem (nicht auf strafrechtlichem!) Gebiet liegt also nach der Ansicht des BFH bei den 

ordentlichen Gerichten. 

 

 

c) Besteht Bindung (Tatsachen- und/oder Rechtsbindung) der einen Gerichtsbarkeit an 

die andere? Kann also der Strafrichter verurteilen, obwohl das Steuergericht eine 

Steuerschuld (und damit eine Verkürzung) verneint? 

 

Ä 370 AO weist das Merkmal Ădadurchñ auf, deutet also auf eine Kausalitªt zwischen 

Verkürzungshandlung und Erfolg hin. Wenn nun die maßgebende Stelle in der 

Steuerfestsetzung, also die letzte rechtskräftig entscheidende Instanz, die Steuerschuld 

verneint, dann ist durch die entsprechende ĂVerk¿rzungshandlungñ die Steuerschuld 

jedenfalls nicht kausal verkürzt worden, weil die Steuerverwaltung diese Steuerschuld 

Ăohnehin nichtñ festgesetzt hªtte. Dadurch kann die Kausalitªt entfallen, so dass es dann 

allenfalls beim Versuch bleibt. Das ist aber nicht die herrschende Ansicht. Wenn man ihr 

nämlich folgen würde, müsste zwangsläufig das Strafgericht die rechtskräftige 

Steuerfestsetzung abwarten, bevor es wegen Vollendung verurteilen könnte. 

 

Gleichermaßen kann der Finanzrichter beispielsweise die erhöhte Verzinsung für 

hinterzogene Steuern annehmen, obwohl zuvor das Strafgericht die Verkürzung verneint hat. 

Es kann also zu kontroversen Entscheidungen kommen. 

 

Der ĂBardamenfallñ des FG Köln (EFG 1985, 524 = NJW 1986, 2529) betrifft eine solche 

Konstellation; dazu Reiss, StuW 1986, 68. 

 

Der Pflichtige beschäftigte Bardamen, die der Prostitution nachgingen und dem Pflichtigen 

einen Anteil ihrer Einnahmen abgaben, den dieser nicht erklärte. Der entsprechende 

Steuerbescheid war schon bestandskräftig, und das Finanzamt änderte ihn nach § 173 II AO 

ab. Dagegen hatte der Pflichtige Klage erhoben. Die Änderung der Bescheide war rechtlich 

nur möglich, wenn die Nichterklärung dieser Einnahmen Steuerhinterziehung war. Dieses 

steuerstrafrechtliche Problem hatte das FG als Vorfrage zu behandeln. 
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Nach der ständigen BGH-Rechtsprechung lag keine Verkürzung vor, weil der BGH den 

Einnahmenanteil nicht als Umsatz des Pflichtigen ansah. So hatte der BGH auch im konkreten 

Fall entschieden. Gleichwohl bejahte das FG Köln  in Abweichung von der BGH-

Entscheidung die Steuerverkürzung. 

 

Ist das rechtens? Antwort: Ja, zumindest nach h. M. hat das Finanzamt (und damit das 

Finanzgericht) nicht deshalb Unrecht, weil es an die Rechtsprechung des BGH gebunden 

wäre. Verschiedentlich wird aus dem Rechtsstaatsprinzip (Einheit der Rechtsordnung) oder 

aus anderen Gründen eine Bindung angenommen (so insbes. Gast-de Haan in dem o.a. 

Aufsatz ĂSteuerverfehlungen...ñ, S. 194 ff.). 

 

Zum Verständnis: 

 

Stellen Sie sich den umgekehrten Fall vor: Nehmen Sie an, das Finanzgericht  hat 

rechtskräftig den Umsatzsteueranspruch verneint; der Strafrichter ist anderer Ansicht und will 

die Umsatzsteuerverkürzung bejahen. Darf er das? Im Prinzip ja, denn er ist bei der 

Beurteilung der steuerrechtlichen Vorfrage nicht an die Auffassung des Finanzgerichts (und 

natürlich auch nicht an die der Finanzverwaltung) gebunden. Aber er muß die Verknüpfung 

zwischen Handlung und Erfolg, die Kausalität, im Gesetzestext durch die Präposition 

Ădadurchñ gekennzeichnet, feststellen. An der Kausalitªt fehlt es, da die Steuer auch bei 

zutreffender Erklärung nicht festgesetzt worden wäre. Die Vorfragenkompetenz des 

Strafrichters ist nicht berührt, allerdings muß er die Beantwortung der Steuerrechtsfrage durch 

die Finanzgerichtsbarkeit (die Finanzverwaltung) gleichsam wie ein ĂNaturereignisñ bei 

seiner strafrechtlichen Subsumtion berücksichtigen. 

 

FG Hamburg vom 14. 5. 2002, IV 296/99, PStR 2005, 181 bildet das Gegenstück zu der 

Entscheidung des Kölner Bardamenfalls. Der Kläger ist rechtskräftig wegen Steuerhehlerei 

verurteilt. Nach den Feststellungen des Amtsgerichts soll er unverzollte und unversteuerte 

Zigaretten verkauft haben. 

Gegen die daraufhin erlassenen Steuerbescheide verteidigt er sich damit, er sei an der 

illegalen Einfuhr nicht beteiligt gewesen und tritt Beweis durch "Beiziehung der Strafakte" 

an. Das Strafurteil habe er nur akzeptiert, weil es ihm gesundheitlich schlecht gegangen sei. 

Die Klage vor dem FG blieb erfolglos. Mit der Verurteilung wegen Steuerhehlerei habe das 

AmtsG inzidenter auch den für die Zollschuld nach Art. 202 III ZK relevanten Besitz an den 

Zigaretten bzw. deren Erwerb und die Kenntnis der vorangegangenen 

Einfuhrabgabenhinterziehung bejaht. Zwar sei das FG nicht an die Feststellungen des AmtsG 

gebunden, es sei aber nicht gehindert, sich dessen Feststellung zu eigen zu machen, wenn 

nach seiner freien Überzeugung  diese Feststellungen zutreffend sind.  

Das Urteil steht m. E. mit dem Gesetz nicht in Einklang, insbesondere wenn es ausführt, eine 

Vernehmung der seinerzeit mitangeklagten Personen  verspräche nur dann Erfolg, wenn mit 

einer Änderung der strafgerichtlichen Aussagen zu rechnen sei, Dazu habe der Kläger 

vortragen müssen. Seit wann  muss eine Prozesspartei Erfolgsprognosen für die angebotenen 

Beweismittel bringen? Fraglich ist nur, ob der Kläger Beweis durch Vernehmung der Zeugen 

angetreten hatte, was aus dem veröffentlichten Teil des Urteils nicht ersichtlich ist. Hat er sich 

auf den Beweisantritt "Strafakte" beschränkt, durfte das FG trotz Amtsmaxime so verfahren.  

 

 

d) Wie können solche divergierenden Entscheidungen verhindert werden? Vgl. § 396 

AO. Hiernach kann das Strafverfahren ausgesetzt werden, bis das 

Besteuerungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. Wohlgemerkt: es muss aber 
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nicht! BGH vom 9.6.2004, 5 StR 579/03, wistra 2004, 424 (426) weist in einem 

besonders gravierenden Fall, in dem sich das Tatgericht mit der Rechtsprechung der 

Stergerichte auch nicht ansatzweise auseinandergesetzt hat, auf die 

Aussetzungsmöglichkeit hin (zustimmend die Besprechung durch 

Gotzens/Walischewski NStZ 2005, 521). 

 

Die Geschichte dieser Norm ist, wie Kohlmann ausführt, die Geschichte ihrer Demontage 

(Klug -FSchr. II, 1983, S. 514). Vgl. dazu Bernsmann, Kohlmann- Fschr., 2003, S. 377. 

 

Die Bestimmung sah in den früheren Fassungen Bindung an die im konkreten Fall ergangene 

Entscheidung des Reichsfinanzhofs vor. Der moderne Gesetzgeber schaffte dies ab und 

bildete die Regelung dem § 262 StPO mit dessen fakultativen  Aussetzungsverfahren nach. 

 

Fazit: Jede Gerichtsbarkeit entscheidet über Vorfragen des jeweils fremden Rechtsgebiets 

eigenständig, der Finanzrichter über die strafrechtliche Vorfrage, der Strafrichter über die 

steuerliche. Vgl. aber unten C I 10: Die steuerliche Veranlagung hat für die Kausalität 

zwischen Tathandlung (ĂAngaben machen pp.ñ) und Erfolg (Verk¿rzung) Bedeutung. Das 

Gesetz deutet diese Verbindung mit dem Wºrtchen Ădadurchñ in Ä 370 AO an. 

 

 

II.  Steuerstrafrecht: der achte Teil der Abgabenordnung 
 

Die AO ist der allgemeine Teil der Steuergesetze, gleichsam der "Mantel", der alles, was für 

die gesamten Steuern von rechtlicher Bedeutung ist, "vor die Klammer zieht". Die geltende 

AO ist am 1. 1. 1977 in Kraft getreten und hat die bis dahin geltende Reichsabgabenordnung  

von 1919 abgelöst. Diese wiederum ging auf einen Beschluss des Reichschatzamts zurück, 

ein Mantelgesetz für das Steuerrecht zu schaffen, in dem die Vorschriften der 

Einzelsteuergesetze zusammengefasst werden sollten. Mit der Abfassung wurde Enno 

Becker beauftragt (näher Tipke/Lang, § 2, "Überblick über die Gebiete und Gesetze der 

Steuerrechtsordnung").
10

 

 

Die AO regelt im ersten Teil Grundbegriffe, im zweiten das Steuerschuldverhältnis, im dritten 

bis siebten das Besteuerungsverfahren. Der uns interessierende Teil ist der achte. 

 

Der achte Teil der AO enthält die materiellen Straf- und Bußgeldvorschriften und 

Bestimmungen über das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren. 

 

Bild 4 

                                                           
10

 Eine Würdigung Enno Beckers, des Schöpfers der AO, die er als einzelner konzipierte, finden Sie bei Tipke, 

StuW 1990, 74 und Pausch, DStZ 1980, 412: ursprünglich OLGRat in einem Zivilsenat des OLG Oldenburg, 

nebenamtliches Mitglied des dortigen OVG (das mangels eigener Finanzgerichtsbarkeit auch für Steuersachen 

zuständig war), 1918 in das damalige Reichsschatzamt (späteres RFM) berufen und mit dem Entwurf der RAO 

beauftragt. Tipke zitiert aus dem Vorwort zur 1. Aufl.  des  RAO-Kommentars von Enno Becker: "Da saß ich 

nun im Reichsfinanzministerium, in einem kahlen Zimmer am Schreibtisch vor einem leeren Blatt Papier und 

hatte als einzigen Anhalt  die Textausgaben der Steuergesetze."  
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Keineswegs findet sich aber das gesamte Steuerstrafrecht im 8. Teil der AO, wie sich aus dem 

vorhergehenden Erörterungen ergeben hat. Nach § 369 II AO gelten die allgemeinen Gesetze 

über das Strafrecht. Aber selbst wenn die AO dies nicht anordnen würde, folgte dies aus dem 

allgemeinen Grundsatz lex specialis derogat legi generali. Das Spezialgesetz ist hier die AO 

mit dem achten Abschnitt. Die leges generales sind die allgemeinen Gesetze. 

 

Dass neben dem achten Teil der AO die Einzelsteuergesetze gelten, folgt aus dem bereits 

oben angesprochenen blankettartigen Charakter der Tatbestände des Steuerstrafrechts. Es 

gelten also die Einzelsteuergesetze. Die Übersicht finden Sie in Bild 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5 
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Sie sehen aus Bild 5: das Steuerstrafrecht speist sich aus zwei ĂgroÇen Zufl¿ssenñ. Der eine 

ist das Strafrecht - materielles und Verfahrensrecht - der andere sind die 

Einzelsteuergesetze, und zwar betreffend erstens Besitz- und Verkehrsteuern, zweitens Zölle 

und andere Einfuhrabgaben, Verbrauchsteuern, drittens alle Gesetze, die auf die Steuergesetze 

verweisen, wie z.B. das Wasserabgabengesetz, die verschiedenen Kommunalabgabengesetze 

der Länder, Investitionszulagengesetze. Nach § 8 InvZulG 1999 bzw. § 7 InvZulG 2005 

finden nur die Vorschriften der AO über die Verfolgung  von Steuerstraftaten entsprechende 

Anwendung, nicht aber das materielle Steuerstrafrecht, hier gilt vielmehr " 264 StGB. Folge: 

zwar leitet die Finanzbehörde bei Verstößen das Strafverfahren ein (§ 397 AO), aber es gibt 

nicht die Möglichkeit der Selbstanzeige, da § 371 AO zum materiellen, nicht zum formellen 

Steuerstrafrecht gehört. 

 

Auf die AO  -- und damit auch auf  deren Straf- und Bußgeldbestimmungen ï verweist § 12 I 

MOG (Gesetz zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisation). Sachlich zuständige 

Finanzbehörde sind die Hauptzollämter und die Zollfahndungsämter (§ 37 II MOG). Zur 

Organisation der Fahndung vgl. unten im Skript, D III 2. Die Verweisungstechnik des MOG 

verdeutlicht die Problematik von Blankettnormen vor dem Hintergrund des 

Bestimmtheitsgebots der Art. 103 II, 104 I GG. Ein schönes Beispiel liefert die von Niehaus, 

wistra 2004, 206, besprochene Entscheidung des LG K assel vom 13. 5.2003, 7630 Js 

29352/02 ï 9 Ns: 

 
Der Angeklagte belieferte über die ihm zugeteilte Referenzmenge hinaus mit Milch, wobei er für einen Teil der 

Menge eine fremde Erzeugernummer verwandte, um so keine Milchmengengarantieabgabe zahlen zu müssen. 

Dadurch verkürzte er die Milchmengengarantieabgabe  um über 30.000 DM. 

 

Die EG- VO über die Erhebung einer Zusatzabgabe im Milchsektor regelt die 

Milchmengengarantieabgabe dem Grunde nach, die Berechnung und Erhebung legen die 

Mitgliedstaaten fest. Die Bundesrepublik hat dies durch die MilchgarantieVO (MGV) 
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(mittlerweile ersetzt durch die ZusatzabgabenVO (ZAV) getan.  § 12 I MOG erklärt die AO 

für Abgaben zu Marktordnungszwecken, die "nach den Regelungen im Sinne des § 1 Abs. 2" 

des MOG erhoben werden, für anwendbar. § 1 II MOG definiert als "Regelungen" in diesem 

Sinne die Bestimmungen des EG-Vertrages sowie alle Rechtsakte des Rates und  der 

Kommission aufgrund des EG-Vertrages, verweist also auf das gesamte primäre und 

sekundäre Gemeinschaftsrecht. Dessen Bestimmungen sind also die Ausfüllungsnormen zu § 

370 AO. "Dynamisch" ist diese Verweisung, weil nicht nur auf bestimmte gerade geltende 

Bestimmungen, sondern auch auf zukünftig zu erlassende verwiesen wird. Das LG Kassel 

bejaht Erkennbarkeit und Zumutbarkeit der Auffindung der durch § 370 AO in Bezug 

genommenen Ausfüllungsbestimmungen. Das berufliche Umfeld des Landwirts bringe 

"erhöhte Informationspflichten" mit sich. Außerdem sei bei der Anlegung des 

Bestimmtheitsmaßstabes auf die "gesetzgeberischen Schwierigkeiten einer weiteren 

Konkretisierung" Rücksicht zu nehmen. Dagegen zu Recht Niehaus in der zitierten 

Besprechung (wistra 2004, 206(209)).   

 

Bei den Besitz- und Verkehrsteuern sind als Wichtigste das EStG, das 

Körperschaftsteuergesetz und das Umsatzsteuergesetz hervorzuheben. Bezüglich der 

Eingangsabgaben gelten die Verordnung des Rates der EG, der Zollkodex
11

 sowie die 

diversen innerstaatlichen Verbrauchsteuergesetze. 

 

Zur Modernisierung des Zollkodex und zur Auswirkung auf das Steuerstrafrecht vgl. Klötzer , 

wistra 2007, 1. (Ein Weg zum europäischen Zollstrafrecht?) 

 

Sie erkennen, dass einige Gesetze mehrmals in dieser Übersicht vorkommen. So enthält das 

Jugendgerichtsgesetz sowohl materielle als auch verfahrensrechtliche Vorschriften ebenso das 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten. Materielles Ordnungswidrigkeiten- und -strafrecht finden 

sich aber auch im Umsatz-, Tabak-, Bier- und Kaffeesteuergesetz, ferner im Abwasser-

abgabengesetz und in diversen Kommunalabgabengesetzen der Länder. Das 

Abwasserabgabengesetz enthält zugleich Verfahrensvorschriften, also formelles 

Ordnungswidrigkeitenrecht. Die besonderen Verbrauchsteuergesetze (UStG, TabStG, 

MinÖStG ) finden sich also nicht nur bei den allgemeinen Gesetzen über die Steuern, sondern 

ebenso unter der Rubrik der allgemeinen Gesetze über das Strafrecht (und das 

Ordnungswidrigkeitenrecht), wie sich aus § 377 II AO ergibt, der für das 

Ordnungswidrigkeitenrecht eine dem § 369 II AO entsprechende Regelung enthält. 

 

Unter dem materiellen Teil der allgemeinen Straf- und Ordnungswidrigkeitengesetze finden 

Sie auch das Zollverwaltungsgesetz, welches in seinem § 31 Ordnungswidrigkeiten-

tatbestände enthält. 

 

Fazit:  
                                                           
11

 Französisch: Code des douanes européen. Zur sprachgeschichtlichen Entwicklung des Wortes Douane - Sie 

erinnern sich an das Schild an den Grenzübergängen ĂZoll/Douaneñ. Das Wort Douane ist arabischen Ursprungs 

und kommt von ĂDiwanñ (Kanzlei, B¿ro, Amt). Die Araber hatten sich im 9. Jahrhundert in Sizilien festgesetzt. 

Die Insel wurde im 11. Jahrhundert durch die Normannen erobert. Deren König Roger I. übernahm die 

vorhandene arabische Verwaltung mit ihren verschiedenen ĂDiwanenñ, vor allem das ausgekl¿gelte Steuer- und  

Zollsystem (neben der Verwaltung übrigens auch den Oberbefehlshaber der Flotte, den Amir). Über das Reich 

der Staufer (Friedrich II., der Staufer, schrieb und dichtete arabisch) gelangten Diwan Č  Douane (und Amir Č  

Admiral) nach Europa. Nebenbei bemerkt: Auch eine weitere Bezeichnung eines militärischen Dienstgrades hat 

ihren Ursprung im Arabischen. Der "Fähnrich" (Offiziersanwärter im Rang eines Feldwebels) wird in 

Westeuropa mit den "Insignien" des Truppenteils, also der "Fahne", in Verbindung gebracht und heißt 

"enseigne" (fz.), ensign (engl.), nur im Spanischen ist es der "alférez", von Al faaris, "der Reiter" (arab.)., wie 

überhaupt das Spanische vielfach Verballhornungen des Arabischen enthält (z. B. Alhambra von Al hamraa, 

arab. "die Rote"). 
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- Das Steuerstrafrecht ist im achten Teil der AO keineswegs abschließend geregelt; 

- der Steuerstrafrechtsanwender muss sowohl kennen: 

- die allgemeinen Gesetze über das Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht    

als auch 

 

- die Einzelsteuergesetze, wobei zu letzteren auch all die Gesetze gehören,  

die auf die Einzelsteuergesetze verweisen; 

 

- die einzelnen Regelungen über das Strafrecht und das Steuerrecht sind weit verstreut. 

Der Name des Gesetzes, in dem sich die betreffende Regelung findet, besagt 

grundsätzlich nichts über ihren Inhalt.  

 

- ein einziges Gesetz kann sowohl strafrechtliche Vorschriften (materielle und 

verfahrensrechtliche, wie z.B. das OWiG), darüber hinaus eine einzelsteuerliche 

Regelung und zusätzlich materielles oder formelles Strafrecht 

(Ordnungswidrigkeitenrecht) enthalten. 

 

 

III.  Steuerbegriff und Steuern 
 

1. Steuerbegriff 
 

Bild 6 

 

 
 

Früher  hieß es: 
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ĂZölle und Abschöpfungen sind Steuern i. S. der AOñ (§ 3 I 2 AO a. F.).  Abschöpfungen 

sind in Zºlle umgewandelt, so dass des keine ĂAbgaben zu Marktordnungszweckenñ mehr 

gibt (FGJ, § 373, TZ 6). Heute spricht das Gesetz nur noch von Einfuhr abgaben (zu denen 

die Zölle gehören) und Ausfuhrabgaben (gibt es nach EG-Recht z. Zt. nicht, vgl. Bender, TZ 

81.6), § 3 III AO.  

 

Zur Geschichte des Steuerwesens und der entsprechenden Institutionen vgl. das instruktive 

Werk von Alfons Pausch
12

, Von der Reichsschatzkammer zum Bundesfinanzministerium, 

1969; Kuriositäten stellt der Artikel von Horst Stein in der ĂWeltñ vom 28. 6. 1986 

zusammen (ĂHarte Fakten und h¿bsche Legendenñ). 

 

Kirchensteuern sind Steuern i. S. von § 3 AO, denn die öffentlich-rechtlichen 

Religionsgemeinschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts sind öffentlich-

rechtliche Gemeinwesen i. S. von § 3 I AO.   Nach  § 1 I AO gilt die AO nicht für 

Kirchensteuern, da diese nicht durch Bundesgesetz, sondern durch die Kirchensteuergesetze 

der Bundesländer geregelt sind. Die AO gilt allerdings, soweit die 

Landeskirchensteuergesetze auf die AO verweisen. Aus § 4 III EGStGB folgt für die Länder 

die Befugnis, auch die Strafvorschriften der AO auf Kirchensteuern für anwendbar zu 

erklären. Davon hat nur Niedersachsen Gebrauch gemacht, hat allerdings das Verfahrensrecht 

hiervon ausgenommen. § 386 II Nr. 2 AO,  der die selbständige Ermittlungszuständigkeit der 

Finanzbehörde regelt, läuft bezüglich der Kirchensteuern leer. 

 

2. Einzelne Steuern 

 

Die folgenden Ausführungen sind für diejenigen Teilnehmer, die noch nie etwas 

von Steuern gehört haben (wenn Sie es genauer wissen wollen, nehmen Sie den 

Tipke/Lang zur Hand, dort insbes. § 8, Steuerarten). Die anderen überschlagen 

diesen Teil. 

 

Die hohe Kunst der Steuergesetzgebung ist die Fähigkeit, dem Bürger zu 

verschleiern, wie viel er tatsächlich an den Staat abführt. So zahlen wir nicht nur 

direkte Steuern (bei denen Steuerschuldner und Steuerträger, d. h. derjenige, der 

durch die Steuer wirklich belastet ist, identisch sind), sondern auch indirekte  

(bei denen diese Identität fehlt). Die Einkommensteuer (in der Mitte mit einem 

"s" geschrieben, wie auch "Verbrauchsteuer") ist eine direkte Steuer, weil 

Belasteter und Schuldner der einkommensteuerpflichtige Bürger ist. Die 

Umsatzsteuer ist dagegen, wie es die Verbrauchsteuern sind, eine indirekte 

Steuer, denn hier wird die Steuerschuld vom Steuerschuldner (dem 

Unternehmer) auf den Endabnehmer überwälzt. Der Unternehmer im Sinne des 

UStG schuldet die Steuer, getragen wird sie im Ergebnis vom Verbraucher. Es 

gibt verschiedene Einteilungsmöglichkeiten der Steuern. Zur Einführung wollen 

wir uns daran orientieren, wer die Steuer verwaltet, d. h. welche Behörde die 

Steuern festsetzt und beitreibt  (vollstreckt). 

 

Die AO spricht in § 6 II AO  von der "Finanzbehörde"  und zählt hierzu ï unter 

Verweisung auf das Finanzverwaltungsgesetz ï u. a. das BMF und die nach den 
                                                           
12

 Er ist nicht der Erfinder der Pauschbeträge. 
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Landesgesetzen für die Finanzverwaltung zuständigen obersten Landesbehörden 

(die nicht in allen Ländern ein Landesfinanzministerium sein müssen), ferner als 

Mittelbehörden (soweit vorhanden) die Bundesfinanzdirektionen, die 

Oberfinanzdirektionen  und das Zollkriminalamt sowie die Hauptzollämter und 

die Finanzämter. 

 

Beachten Sie: der in § 6 II AO verwandte Begriff der Finanzbehörde ist weiter 

als der strafrechtliche, der in § 386 I AO zugrundegelegt wird. So ist z.B. die 

OFD oder auch die BFD keine Finanzbehörde im strafrechtlichen Sinn, der 

Oberfinanzpräsident hat also nicht etwa ein Unterrichtungs- und Teilnahmerecht 

im Sinne von § 403 AO. § 386 I AO ist gegenüber der allgemeinen Bestimmung 

des § 6 II AO die Spezialregelung.  

 

Zum Folgenden sehen Sie sich A V dieses Skripts das Bild 10 an, Aufbau der 

Finanzverwaltung. Die Bundesfinanzbehörden verwalten Zoll und 

Verbrauchsteuern (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer und Biersteuer), die 

Landesfinanzverwaltung Besitz- und Verkehrsteuern, die Gemeinden (durch 

ihre Stadtsteuerämter) die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, wie z. B. 

Hunde-, Jagd-, Zweitwohnungs-, Vergnügungsteuer). Bezüglich Gewerbe- und 

Grundsteuer (letztere nicht zu verwechseln mit der Grunderwerbsteuer) erlassen 

die Finanzämter den Grundlagenbescheid (z. B. bei der Gewerbesteuer den 

Steuermessbescheid), die Gemeinden den Folgebescheid unter Anwendung des 

Hebesatzes, vgl. § 184 AO. 

 

a)  Landesfinanzverwaltung 

 

Zu den von der Landesfinanzverwaltung (den Finanzämtern mit der OFD als 

Mittelbehörde) verwalteten Steuern gehören: 

 

1. Die Einkommensteuer 

 

Gesetzliche Grundlage: EStG mit EStDVO 

 

Zentrale Vorschrift, die die Bemessungsgrundlage, d. h. die sieben 

Einkunftsarten bestimmt: § 2 EStG. 

 

Zunächst die Gewinneinkünfte, d. h. diejenigen, bei denen das Steuerrecht an 

den "Gewinn" anknüpft: 

 

§ 2 I Nr. 1-3 EStG: 

 

Einkünfte aus              - Land- und Forstwirtschaft, 

                                     - Gewerbebetrieb, 

                                     - selbständiger Arbeit (dazu zählen die freien Berufe wie  
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                                           Rechtsanwalt, Steuerberater, Architekt, Arzt, die also  

                                           kein "Gewerbe" betreiben, sondern einen freien    

                                           Beruf, infolgedessen auch keine Gewerbesteuer zu 

                                           zahlen haben).        

 

Sodann die "Überschusseinkünfte". bei denen  die Besteuerung an den 

"Überschuss" anknüpft.   Das sind nach § 2 I Nr. 4-7 EStG: 

 

Einkünfte aus               - nichtselbständiger Arbeit, 

                                     - Kapitalvermögen, 

                                      - Vermietung und Verpachtung (V+V), 

                                      - sonstige 

 

Nach § 2 II EStG ergibt die Summe der Einkünfte minus 

Altersentlastungsbetrag den Gesamtbetrag der Einkünfte. 

 

Hiervon ab die Sonderausgaben und die außergewöhnlichen Belastungen 

ergibt das Einkommen. Also: 

                             

Gesamtbetrag der Einkünfte 

./. Sonderausgaben 

./. außergewöhnliche Belastungen 

= Einkommen. 

 

Das sind Fachausdrücke, die das Gesetz verwendet und die sich  der 

Steuer(strafrechtsanwender) zu eigen machen sollte.  

 

Nach dem zu versteuernden Einkommen bemisst sich die Steuer. Der Tarif 

ergibt sich aus § 32 a EStG. Der Steuersatz ist den dem EStG beigefügten 

Anlagen (Steuertabellen, d. h. Grundtabelle für den einzelnen, Splittingtabelle 

für Ehegatten) zu entnehmen. Eheleute können die Zusammenveranlagung 

wählen. Dann beträgt der Tarif gemäß § 32 a IV EStG  das Zweifache des 

Steuerbetrages, der sich für die Hälfte ihres gemeinsam zu versteuernden 

Einkommens ergibt. 

 

Beispiel: Ehefrau hat z.v.E. von 41.324, Steuer                                        9. 709,-- 

                Ehemann                     12.524, Steuer                                            937,-- 

Zusammen zahlen sie bei getrennter Veranlagung                                  10. 646,-- 

 

Zusammen haben sie ein z.v. E.  53.848 

Davon 1/2 ergibt                          26.924 Steuer = 4.849,--, mal 2 ergibt  9.698,--, 

 

also weniger, als wenn beide getrennt veranlagt würden. Dass dies so ist, liegt an 

der Progression. Höhere Einkommen werden prozentual (nicht linear) höher 
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besteuert als niedrige. Für 41.324 z.v.E. zahlen Sie prozentual mehr Steuern 

(nämlich 9.709) als  für zweimal 20.662, hier nur 3.041 mal 2 = 6.082.  

 

Sie können den Steuerbetrag auch gleich in der Splittingtabelle nachschlagen, 

indem sie bei 53.848 suchen, dann gelangen Sie zu 9.698 Steuer. 

 

 

"Gewinn"  definiert das EStG in § 4 I 1 als den Unterschiedsbetrag zwischen 

Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahrs und dem Betriebsvermögen 

am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs. Es hätte auch sagen können 

zwischen Anfangsbestand am Jahrsanfang und Endbestand am Jahresende. Denn 

wer am Jahresende mit einem Betrag aufhört, den Betrieb weiterführt, fängt am 

1. 1. des Folgejahrs mit dem an, was er Silvester hatte. Oder auch: Gewinn ist 

der Unterschied zwischen Anfangs- und Endvermögen. Wer mit 10.000 ú 

anfªngt und am Ende immer noch 10.000 ú hat, hat eben keinen Gewinn 

gemacht, wer weniger hat, hat Verlust erwirtschaftet, nur wer mehr hat, hat 

Gewinn.  

 

Der Gewinn wird unterschiedlich ermittelt: Wir sprechen von einem 

"Vierdreier", wenn der Pflichtige seinen Gewinn nach § 4 III EStG ermittelt, d. 

h. durch die Einnahme-/Überschussrechnung: Er schreibt die Betriebseinnahmen 

untereinander, ebenso die Betriebsausgaben. Hat er (was zu hoffen ist) mehr 

Einnahmen als Ausgaben, ist der Überschuss der Gewinn, im umgekehrten Fall 

der Verlust. Diese Gewinnermittlungsart gilt für alle, die nicht zur Buchführung 

gesetzlich verpflichtet sind, wie z.B. die freien Berufe, Kleingewerbetreibende.  

 

Kaufleute sind nach HGB zur Buchführung verpflichtet. Für sie gilt § 5 EStG, 

sie müssen den Gewinn durch "Bestandsvergleich" ermitteln, d. h. bilanzieren, 

vgl. dazu die Fälle zu B I 7 und 11 des Skripts. Die Schlussbilanz des Jahres ist 

zugleich die Eröffnungsbilanz des folgenden (Bilanzkontinuität). 

 

Die Einkommensteuer ist Veranlagungsteuer. Das bedeutet, sie wird durch das 

Finanzamt aufgrund einer Erklärung des Pflichtigen festgesetzt. Im Unterschied 

dazu stehen die Fälligkeitsteuern, d h. Steuern, die ohne dass ein 

Steuerbescheid ergeht mit Erfüllung des Steuerentstehungstatbestands auch 

fällig werden. Beispiel Tabaksteuer (dazu C I 4 des Skripts). 

 

Die EinkSt sagt zur Veranlagung in § 25: 

 

Die EinkSt wird nach Ablauf des Kalenderjahrs  -- das Kalenderjahr ist der 

Veranlagungszeitraum ï nach dem Einkommen veranlagt, das der Pfl. in dem 

Veranlagungszeitraum bezogen hat. Für bestimmte Kapitalerträge und 

Lohnsteuerpflichtige, die gewisse Grenzen des Einkommens nicht überschreiten, 

findet Veranlagung nicht statt. Die Bestimmung ist mit § 155 AO: die Steuern 
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werden von der Finanzbehörde (im Fall der EinkSt also durch das Finanzamt) 

durch Steuerbescheid festgesetzt. Nach § 25 III EStG hat der Pflichtige für den 

vorangegangenen Veranlagungszeitraum eine Steuererklärung abzugeben. 

Nichts ist gesagt: bis wann? Dies steht im Allgemeinen Teil des Steuerrechts, 

der AO. deren § 149 III sagt: soweit andere Steuer(spezial)gesetze nichts 

anderes sagen: 5 Monate nach Ablauf des Veranlagungszeitraums. 

 

Daneben sind Vorauszahlungen zu leisten (§ 37 EStG), am 10. 3., 10. 6., 10.9., 

10. 12., also vierteljährlich. Hierüber ergeht ein Vorauszahlungsbescheid, der 

sich nach den Verhältnissen in der Vergangenheit richtet (§ 37 III EStG). 

 

Quellenabzug: 
 

Die Lohnsteuer ist nichts anderes als eine im Vorwegabzug eingezogene 

Einkommensteuer, vgl. § 38 ff. EStG. Der Arbeitgeber hält die Lohnsteuer vom 

Entgelt, das er an die Arbeitnehmer auszahlt ab und hat sie an das Finanzamt 

abzuführen. Sie ist für ihn durchlaufender Posten. Im Grunde sind es für den 

Arbeitgeber ï anders als die von ihm selbst zu entrichtende Einkommensteuer --  

"Fremdgelder", die er einhält und abführt. In die Lohnsteuertabellen sind bereits 

einige Freibeträge des EStG eingearbeitet, um eine möglichst gerechte 

Abzugsbesteuerung zu ermöglichen. Der Arbeitgeber muss anmelden und 

abführen (§ 41 a I EStG). Die Lohnsteuer ist also ähnlich der USt konzipiert. 

Sie ist Fälligkeitsteuer, aber zugleich Veranlagungsteuer (dazu unten bei der 

USt).  

 

Ebenso die Zinsabschlagsteuer, vgl. §§ 43 ff. , insbes. § 44 I EStG und die  

 

Bauabzugsteuer, § 48 EStG. 

 

2. Die Körperschaftsteuer ist die Einkommensteuer der Kapitalgesellschaft. 

Für sie gilt das KöStG. 

 

3. Die Umsatzsteuer  
 

Die USt ist "die allgemeine Verbrauchsteuer" (Reiß bei Tipke/Lang, § 14), das 

Einkommen wird mehrmals besteuert, einmal bei seiner Entstehung durch die 

EinkSt, zum andern bei seiner Verwendung durch die Verbrauchsteuern 

(Tabaksteuer, Energiesteuer usw., näheres vgl. unten). Technisch hält sich das 

UStG an den Unternehmer, der eine Lieferung oder Leistung ausführt. Getragen 

wird sie dagegen vom Endverbraucher, denn der Unternehmer darf die USt 

abwälzen.  

 

Im ersten Abschnitt regelt das UStG den Steuergegenstand und den 

Geltungsbereich. Zur Terminologie: Man unterscheidet zwischen steuerbaren 
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(solchen, die an sich der USt unterliegen) und steuerpflichtigen (steuerbaren, 

die nicht von der USt befreit sind) Umsätzen. 

 

Steuerbar sind nach § 1 UStG: 

 

-Lieferungen und sonstige Leistungen 

-erbracht durch einen Unternehmer 

-gegen Entgelt 

-im Inland 

 

Unternehmer ist nach § 3 UStG, wer eine gewerbliche oder berufliche 

Tätigkeit selbständig ausübt, also nicht nur der Gewerbetreibende, sondern auch 

der Freiberufler. 

 

Im zweiten Abschnitt des UStG sind die Steuerbefeiungen geregelt (eine lange 

Liste, die den Einfluss der "pressure groups" auf die Gesetzgebung verdeutlicht. 

Jeder Stand hat seinen Lobbyisten, der das Gesetz (natürlich auf Kosten anderer) 

stets noch etwas "gerechter" zu gestalten sucht.  

 

Der dritte Abschnitt  regelt die Bemessungsgrundlage: das Entgelt (§ 10 UStG). 

 

Im vierten Abschnitt finden Sie den Kernbereich der USt als Mehrwertsteuer 

geregelt.  

 

Die Steuer beträgt für jeden steuerpflichtigen Umsatz 19 % und ermäßigt sich 

für diverse Umsätze, ohne dass dies stets einsichtig wäre (§ 12 UStG). Sie 

entsteht mit der Lieferung oder sonstigen Leistung, wobei zwischen der 

Versteuerung nach vereinbarten (Sollbesteuerung) und der nach 

vereinnahmten Entgelten (Istbesteuerung) unterschieden wird. 

 

Die Sollbesteuerung ist die Regel (§ 16 I UStG), bestimmten Unternehmern 

kann die Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten gestattet werden, wie z. B. 

dem Freiberufler (§ 20 UStG). 

 

Der Vorsteuerabzug ist das Herzstück der Allphasen-Netto-Umsatzsteuer (Reiß 

bei Tipke/Lang). Nach § 15 UStG darf der Unternehmer die Vorsteuerbeträge 

(im einzelnen in § 15 UStG definiert) abziehen. Der Vorsteuerabzug verhindert, 

dass der Unternehmer nicht endgültig mit der USt belastet wird, denn er darf die 

USt, die er selbst an einen Unternehmer entrichten, seinerseits als Vorsteuer 

beim Finanzamt geltend machen, also entweder mit der eigenen von ihm 

abzuführenden USt saldieren oder, falls er keine USt zu entrichten hat, selbst 

kassieren. Voraussetzungen: 

 

-Empfang einer Lieferung/Leistung oder Einfuhr eines Gegenstands oder  
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 innergemeinschaftlicher Erwerb; 

-von einem Unternehmer (entfällt bei der Einfuhr); 

-für das Unternehmen des Empfängers; 

-Rechnung mit offenem Steuerausweis. Zivilrechtlicher Anspruch des 

  Empfängerunternehmers, § 14 II UStG. Was die Rechnung enthalten muss,  

  steht in § 14 IV UStG. 

 

Von diesem System, das der BGH zutreffend als "Massengeschäft" ohne 

mögliche hinreichende Kontrolle bezeichnet, leben Legionen von Hinterziehern. 

 

Beispiele: 

 

Leistungen werden vorgetäuscht mit fingierten Rechnungen. Es gibt "Firmen", 

die "zu Steuerersparniszwecken" Rechnungen "vermitteln, vorzugsweise nicht 

von inländischen, sondern von innergemeinschaftlichen; 

 

Pseudounternehmer weisen Vorsteuer aus, obwohl sie keine Unternehmer i. S. 

des UStG sind, also nicht vorsteuerabzugsberechtigt. "Abgabenrechtliche 

Strafvorschrift": § 14 c II UStG, wer unberechtigt Vorsteuer ausweist, schuldet 

der Finanzbehörde den ausgewiesenen Betrag. 

 

Vorsteuerabzug wird für Lieferungen geltend gemacht, die nicht betrieblich 

bedingt sind ("Toilettenpapier für den Arzthaushalt" statt angeblich für die 

Praxis; angebliche Büromöbel sind in Wahrheit für die eigene Wohnung des 

Pflichtigen). Die Abgrenzung ist ähnlich wie bei der Vortäuschung von 

Betriebsausgaben/Werbungskosten. 

 

Die Auswirkung des Vorsteuerabzugs: 
 

U 1 liefert f¿r 1.000 ú an U 2. Unternehmer unter sich, so die Rechtsprechung 

der Zivilgerichte, vereinbaren, wenn nichts anderes gesagt wird regelmäßig 

Nettopreise ï eben weil die USt nur durchlaufender Posten ist. Wenn Sie als 

Zivilanwalt en einem gerichtlichen Vergleich mitwirken, vergessen Sie nie die 

steuerlichen Auswirkungen, insbesondere ob die Vergleichssumme inklusive 

oder mit zusätzlicher USt gemeint ist (wenn Sie Unternehmer i. S. des UStG 

vertreten). In unserm Fall stellt also U 1 dem U 2 in Rechnung 1.000 ú 

zuz¿glich 19 % USt, insgesamt 1.190 ú. Per Saldo bleiben an U 2 nur 1.000 ú 

hªngen, da er 190 ú vom Finanzamt zur¿ckbekommt. U 1 hat von den 190 ú 

auch nichts, denn er muss diese an das Finanzamt abführen. 

Bemessungsgrundlage ist das Entgelt i. S. von Ä 10 I UStG, also die 1.000 ú. 

 

U 2 liefert weiter an U 3, je nach dem, was der Markt so hergibt, nehmen wir an, 

er kann einen Aufschlag von 100 % an den Mann bringen, also sagen wir für 

2.000 ú. Es fallen 380 ú USt an, die U 3 vom Finanzamt zur¿ckerhält und die U 
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2, wenn es nach dem Gesetz zugeht, an das Finanzamt abführt. Dieses bekommt 

den Betrag also im Ergebnis erst einmal gar nicht, weil es ihn an U 3 erstattet.  

 

U 3 liefert an den Endverbraucher E f¿r sagen wir 3.000 ú und berechnet diesem 

3.000 zuzüglich 570 ú USt, die U 3 an das Finanzamt abf¿hren muss. Wenn es 

ihm gelingt, die Ware für 3.570 an den Mann zu bringen, also die USt 

weiterzugeben, dann sind in den 3.570 ú, die der E an U 3 zahlt, 570 ú USt 

enthalten. Entgelt ist nach § 10 I 1 UStG alles, was der Empfänger aufwendet, 

um die Leistung zu erhalten, jedoch abzüglich der USt. Sie müssen also aus 

dem Entgelt die USt, wenn sie nicht gesondert ausgewiesen ist, herausrechnen. 

Die 570 USt, die das Finanzamt von U 3 erhält, behält es endgültig, denn der E  

kann keinen Vorsteuerabzug geltend machen, weil er nicht Unternehmer ist. Per 

Saldo hat der Fiskus also aufgrund dieses Vorgangs die 19 % aus dem Entgelt, 

das der Endverbraucher zahlen muss, zu beanspruchen. In allen vorherigen 

Phasen heben sich USt-Leistung und USt-Erstattung auf.  

 

Die USt heißt "Mehrwertsteuer", nicht weil die Ware mit jeder Phase an Wert 

gewinnt (die Butter kann längst ranzig sein, bis sie zum Endverbraucher 

gelangt), sondern weil jede Phase versteuert wird, der Fiskus letztlich vom 

letzten Wert die USt unwiderruflich zu beanspruchen hat. Ob er sie erhält, ist bei 

dem System fraglich, weil die Vorsteuer nicht beim für den leistenden 

Unternehmer zuständigen Finanzamt, sondern bei dem Finanzamt geltend 

gemacht wird, das für den Vorsteuerabzugsberechtigten zuständig ist.  

 

Die USt wird herkömmlich als "Fälligkeitsteuer" bezeichnet. Das ist im Prinzip 

richtig, denn sie wird an einem bestimmten Tag fällig. Das UStG sieht vor, dass 

die USt am Jahresende (Jahressteuer) gezahlt wird. Da der Staat aber ï 

ebensowenig wie bei der EinkSt  -- nicht auf die erst nach Ablauf des Jahres 

fällige USt warten kann, wird diese auch durch Vorauszahlungen erhoben. Den 

Zeitraum, für die diese erhoben werden, nennt das Gesetz 

Voranmeldungszeitraum, Voranmeldung nicht etwa, weil der Unternehmer die 

von ihm einzunehmende USt "vorweg schätzen" müßte, sondern Voranmeldung 

bezeichnet natürlich den Vorgriff auf das Kalenderjahr. Was 

Voranmeldungszeitraum ist, steht in § 18 II UStG: entweder das 

Kalendervierteljahr oder der Monat. Für unsere Zwecke gehen wir der 

Einfachheit halber immer vom Monat aus. Zur Fälligkeit: 

 

Für die Jahresteuer sagt § 18 III UStG: 

 

Berechnet der Unternehmer die Steuer abweichend von der Summe der 

Vorauszahlungen, so ist der Unterschiedsbetrag zugunsten des Finanzamts einen 

Monat nach Eingang der Steueranmeldung fällig. Stimmt die Jahreserklärung 

mit der Summe der Voranmeldungen überein, ergibt sich natürlich keine 

Differenz, also ist auch nichts fällig. 
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Die Fälligkeit der Vorauszahlungen finden wir in § 18 I 3 UStG geregelt: sie ist 

am 1o. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums fällig, also für den Monat 

Januar am 10. 2.  

 

Konsequenz: die USt ist sicherlich Fälligkeitsteuer. Der Witz ist nur, dass diese 

ihre Eigenschaft für uns als Strafrechtler ziemlich belanglos ist. Warum, 

erfahren Sie im besonderen Teil des Skripts: Der Steuerhinterziehungstatbestand 

des § 370 AO misst die Steuerverkürzung nämlich an der zu niedrigen 

Festsetzung (Veranlagung). Die Fälligkeit der Zahlung ist im Prinzip für § 370 

AO belanglos. Der nähere Blick ins Gesetz zeigt uns aber, dass die USt 

durchaus auch  Veranlagungsteuer ist, freilich eine solche besonderer Art, sie ist 

nicht wie die EinkSt amtsveranlagt (also durch das Finanzamt festgesetzt), 

sondern selbstveranlagend (die Erklärung ist der Steuerbescheid). Das folgt aus 

§ 18 I 1 für die Jahressteuer: Der Unternehmer hat eine Voranmeldung 

abzugeben, in der er die Steuer selbst berechnet. Derartige Steueranmeldungen 

stehen einer Steuerfestsetzung (wenn auch unter dem Vorbehalt der 

Nachprüfung) gleich. Der Weg führt uns jetzt zum Allgemeinen Teil des 

Steuerrechts, nämlich zu § 168 S. 1 in Verb. mit § 150 I 3 AO. Da steht es.  

 

Für die Vorauszahlungen ergibt sich das Entsprechende aus § 18 I 1 UStG: 

Steueranmeldung bis zum 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums. 

Die USt wird also sowohl hinsichtlich Zahlung als auch hinsichtlich Anmeldung 

am selben Tag fällig. Steuerrechtlich mag die Zahlungsfälligkeit wichtig sein, 

strafrechtlich ist die Erklärungspflicht (Steueranmeldungspflicht) das 

Entscheidende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Bundesfinanzverwaltung 
 

Die Einfuhrabgaben ergeben sich aus folgendem Schaubild [nach Witte/Wolffgang (3. 

Aufl.), TZ 163] 
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                                                                                 Bild7                                                               

 
 

Das Abschöpfungserhebungsgesetz ist seit dem 01.01.1997 aufgehoben.  














































































































































































































































































































































































































































































































